
 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 18/2399    
18. Wahlperiode 14-11-07 

Bericht und Beschlussempfehlung 
 
des Innen- und Rechtsausschusses 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 18/1659 

Antrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 18/1714 - selbstständig - 

 

Der Landtag hat durch Plenarbeschluss vom 21. März 2014 den Gesetzentwurf der 
Landesregierung zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs, Drucksache 
18/1659, und den dazu vorliegenden selbstständigen Entschließungsantrag der Frak-
tion der CDU, Drucksache 18/1714, federführend dem Innen- und Rechtsausschuss 
und mitberatend dem Finanzausschuss überwiesen. Beide Ausschüsse haben sich 
in mehreren Sitzungen mit den Vorlagen befasst und eine schriftliche sowie eine 
mündliche Anhörung dazu durchgeführt. 

Im Rahmen der Ausschussberatungen brachten die Vertreter der Regierungskoaliti-
on, die Fraktion der CDU und die Fraktion der PIRATEN Änderungsanträge zum Ge-
setzentwurf der Landesregierung ein. Während der Änderungsantrag der Fraktionen 
von SDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordneten des SSW mehrheitlich 
angenommen wurde, wurden die Änderungsanträge der Fraktion der CDU und der 
Fraktion der PIRATEN mehrheitlich abgelehnt. 

Die beiden Ausschüsse schlossen ihre Beratungen in einer gemeinsamen Sitzung 
am 5. November 2014 ab.  

 

Der federführende Innen- und Rechtsausschuss empfiehlt im Ergebnis in Überein-
stimmung mit dem beteiligten Finanzausschuss dem Landtag mit den Stimmen von 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und SSW gegen die Stimmen von CDU und 
PIRATEN, den selbstständigen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Druck-
sache 18/1714, abzulehnen. 
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Der Innen- und Rechtsausschuss empfiehlt dem Landtag in Übereinstimmung mit 
dem beteiligten Finanzausschuss außerdem mit den Stimmen von SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und SSW gegen die Stimmen von CDU, FDP und PIRATEN, den 
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 18/1659, in der folgenden geänder-
ten Fassung anzunehmen. Änderungen gegenüber dem Ursprungsgesetzentwurf 
sind durch Fettdruck kenntlich gemacht. 

 

 

 

Barbara Ostmeier 
Vorsitzende 
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Gesetz zur Neuordnung des 
kommunalen Finanzausgleichs 

 
 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
   
Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

Inhaltsübersicht  Inhaltsübersicht 

Artikel 1 Gesetz über den kommunalen Fi-
nanzausgleich in Schleswig-Holstein 
(Finanzausgleichsgesetz - FAG) 

 
  unverändert 

Artikel 2 Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch und des § 6 b 
Bundeskindergeldgesetz 

   unverändert 

Artikel 3 Gesetz zur Änderung der Gemein-
deordnung für Schleswig-Holstein  

   unverändert 

Artikel 4 Gesetz zur Änderung der Kreisord-
nung für Schleswig-Holstein 

   unverändert 

  Artikel 5 Aufnahme von Krediten zur Ablö-
sung von Kassenkrediten 

Artikel 5 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  Artikel 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Artikel 1 
Gesetz über den kommunalen 
Finanzausgleich in Schleswig-
Holstein (Finanzausgleichsge-

setz - FAG) 

 Artikel 1 
Gesetz über den kommunalen 
Finanzausgleich in Schleswig-
Holstein (Finanzausgleichsge-

setz - FAG) 

Inhaltsübersicht:  Inhaltsübersicht: 

Erster Teil 
Grundsätze 

§ 1 Finanzierung kommunaler Aufgaben 

§ 2 Finanzausgleichsleistungen 

Zweiter Teil 
Verbundwirtschaft 

§ 3 Finanzausgleichsmasse 

§ 4 Verwendung der Finanzausgleichs-
masse 

 

Dritter Teil 

 Erster Teil 
Grundsätze 

 unverändert 

  

Zweiter Teil 
Verbundwirtschaft 

 unverändert 

 
 

 

Dritter Teil 
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Schlüsselzuweisungen an die Gemein-
den 

§ 5 Schlüsselzuweisungen an die Ge-
meinden zum Ausgleich unterschied-
licher Steuerkraft 

§ 6 Ermittlung der Ausgangsmesszahl 

§ 7 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 

§ 8 Finanzzuweisung an die Gemeinde 
Helgoland 

  

Vierter Teil 
Schlüsselzuweisungen an die Kreise 
und kreisfreien Städte 

§ 9 Schlüsselzuweisungen an die Kreise 
und kreisfreien Städte zum Ausgleich 
unterschiedlicher Umlagekraft und 
sozialer Lasten 

  

Fünfter Teil 
Schlüsselzuweisungen an die Zentralen 
Orte 

§ 10 Schlüsselzuweisungen an die Zent-
ralen Orte zum Ausgleich überge-
meindlicher Aufgaben 

  

Sechster Teil 
Maßnahmen zur Verbesserung der Fi-
nanzsituation der Gemeinden und Kreise 

§ 11 Konsolidierungshilfen 

§ 12 Fehlbetragszuweisungen 

  

Siebter Teil 
Zweckzuweisungen 

§ 13 Sonderbedarfszuweisungen 

§ 14 Zuweisungen für Theater und Or-
chester 

§ 15 Zuweisungen für Infrastrukturlasten 
 

§ 16 Zuweisungen zur Förderung von 
Frauenhäusern und Frauenbera-
tungsstellen 

Schlüsselzuweisungen an die Gemein-
den 

 unverändert 
 
 

  

  

  
 

  

Vierter Teil 
Schlüsselzuweisungen an die Kreise 
und kreisfreien Städte 

 unverändert 
 
 
 

  

Fünfter Teil 
Schlüsselzuweisungen an die Zentralen 
Orte 

 unverändert 
 
 

  

Sechster Teil 
Maßnahmen zur Verbesserung der Fi-
nanzsituation der Gemeinden und Kreise 

 unverändert 

  

  

Siebter Teil 
Zweckzuweisungen 

§ 13 Sonderbedarfszuweisungen 

§ 14 Zuweisungen für Theater und Or-
chester 

§ 15 Zuweisungen für Straßenbau und 
weitere Infrastrukturlasten 

§ 16 Zuweisungen zur Förderung von 
Frauenhäusern und Frauenbera-
tungsstellen 
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§ 17 Zuweisungen zur Förderung des 
Büchereiwesens 

§ 18 Zuweisungen zur Förderung von 
Kindertageseinrichtungen und Ta-
gespflegestellen 

  

Achter Teil 
Umlagen 

§ 19 Kreisumlage 

§ 20 Amtsumlage 

§ 21 Finanzausgleichsumlage 

  

Neunter Teil 
Leistungen außerhalb der Verbundwirt-
schaft 

§ 22 Kommunaler Investitionsfonds 

§ 23 Feuerschutzsteuer 

§ 24 Zuweisungen des Landes zur För-
derung von freiwilligen gemeindli-
chen Gebietsänderungen 

§ 25 Zuweisungen des Landes an die 
Gemeinden zum Ausgleich der Be-
lastungen aus der Neuregelung des 
Familienleistungsausgleichs 

 

§ 17 Zuweisungen zur Förderung des 
Büchereiwesens 

§ 18 Zuweisungen zur Förderung von 
Kindertageseinrichtungen und Ta-
gespflegestellen 

  

Achter Teil 
Umlagen 

 unverändert 

  

  

  

Neunter Teil 
Leistungen außerhalb der Verbundwirt-
schaft 

 unverändert 

  

  
 
 

  
 
 
 

 

§ 26 Zuweisungen des Landes an die 
Kreise und kreisfreien Städte für den 
Ausbau der Betreuungsangebote für 
Kinder bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr 

§ 27 Zuweisungen des Landes an die 
Kreise und kreisfreien Städte für die 
Sprachbildung in Kindertagesein-
richtungen 

§ 28 Zuweisungen des Landes an die 
Kreise und kreisfreien Städte für 
Schulsozialarbeit und Hortmittages-
sen 

  

Zehnter Teil 
Gemeinsame Vorschriften 

§ 29 Beirat für den kommunalen Finanz-
ausgleich 

§ 30 Ermittlung der Einwohnerzahl 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

Zehnter Teil 
Gemeinsame Vorschriften 

 unverändert 
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§ 31 Begriffsbestimmungen und statisti-
sche Grundlagen 

§ 32 Festsetzung und Berichtigung der 
Schlüsselzuweisungen 

§ 33 Auszahlung der Schlüsselzuweisun-
gen 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Erster Teil 
Grundsätze 

 Erster Teil 
Grundsätze 

§ 1 
Finanzierung kommunaler Auf-

gaben 

 § 1 
Finanzierung kommunaler Auf-

gaben 

(1) Dieses Gesetz regelt den kommunalen 
Finanzausgleich gemäß Artikel 49 Absatz 1 
der Verfassung des Landes Schleswig-
Holstein. 

 (1) Dieses Gesetz regelt den kommunalen 
Finanzausgleich gemäß Artikel 57 Absatz 1 
der Verfassung des Landes Schleswig-
Holstein. 

(2) Die Gemeinden, Kreise und Ämter tragen 
die Ausgaben oder Aufwendungen und Aus-
zahlungen für ihre Aufgaben, soweit nicht 
durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist.  

 (2) unverändert 

(3) Den Gemeinden, Kreisen und Ämtern ste-
hen die Einnahmen oder Erträge und Einzah-
lungen für ihre Aufgaben zu, soweit nicht 
durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. 

 (3) unverändert 

(4) Die Gemeinden, Kreise und Ämter haben 
die zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Auf-
gaben notwendigen Mittel aus eigenen Ein-
nahmen oder Erträgen und Einzahlungen 
aufzubringen. Darüber hinaus erhalten sie 
Zuweisungen nach diesem Gesetz. 

 (4) unverändert 

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten für die Kreise 
entsprechend, soweit die Landrätinnen und 
Landräte Aufgaben als allgemeine untere 
Landesbehörde wahrnehmen. 

 (5) unverändert 

§ 2 
Finanzausgleichsleistungen 

 § 2 
Finanzausgleichsleistungen 

(1) Das Land gewährt den Gemeinden und 
Kreisen allgemeine Finanzzuweisungen nach 
den §§ 5 bis 12. 

  unverändert 

(2) Das Land gewährt den Gemeinden, Krei-
sen, Ämtern und Zweckverbänden Zweckzu-
weisungen nach den §§ 13 bis 18. 

  

(3) Die Kreise und Ämter erheben Umlagen 
nach den §§ 19 und 20. Darüber hinaus tra-
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gen Gemeinden mit hoher Steuerkraft durch 
die Finanzausgleichsumlage nach § 21 zum 
interkommunalen Finanzausgleich bei. 

(4) Das Land gewährt den Gemeinden, Krei-
sen, Ämtern und Zweckverbänden Zuweisun-
gen aufgrund besonderer Gesetze und nach 
Maßgabe des Landeshaushalts. 

  

(5) Das Land leitet Zuweisungen Dritter in 
dem Umfang an die Gemeinden, Kreise und 
Ämter weiter, der ihrer Beteiligung an der Er-
füllung der Aufgabe oder an der Belastung mit 
Ausgaben oder Aufwendungen und Auszah-
lungen entspricht. 

  

Zweiter Teil 
Verbundwirtschaft 

 Zweiter Teil 
Verbundwirtschaft 

§ 3 
Finanzausgleichsmasse 

 § 3 
Finanzausgleichsmasse 

(1) Das Land stellt für die in § 4 bezeichneten 
Zuweisungen jährlich eine Finanzausgleichs-
masse in Höhe von 17,83 % (Verbundsatz) 
der Verbundgrundlagen nach Absatz 2 zur 
Verfügung. Der Verbundsatz wird angepasst, 
wenn sich das Belastungsverhältnis zwischen 
dem Land einerseits und den Gemeinden, 
Kreisen und Ämtern andererseits wesentlich 
verändert. In den Jahren 2015 bis 2018 wird 
die Finanzausgleichsmasse für die Konsoli-
dierungshilfen nach § 11 jährlich um 
15 Millionen Euro erhöht. 

 (1) Das Land stellt für die in § 4 bezeichneten 
Zuweisungen jährlich eine Finanzausgleichs-
masse in Höhe von 17,83 % (Verbundsatz) 
der Verbundgrundlagen nach Absatz 2 zur 
Verfügung. Der Verbundsatz wird angepasst, 
wenn sich das Belastungsverhältnis zwischen 
dem Land einerseits und den Gemeinden, 
Kreisen und Ämtern andererseits wesentlich 
verändert. In den Jahren 2015 bis 2018 wird 
die Finanzausgleichsmasse für die Konsolidie-
rungshilfen nach § 11 jährlich um 15 Millionen 
Euro erhöht. Zudem wird die Finanzaus-
gleichsmasse um 11,5 Millionen Euro für 
die Zuweisungen für Infrastrukturlasten 
nach § 15 Absatz 4 erhöht. 

(2) Die Verbundgrundlagen umfassen  (2) unverändert 

1. das dem Land zustehende Aufkommen 
aus der Einkommensteuer, der Körper-
schaftsteuer und der Umsatzsteuer (Arti-
kel 106 Absatz 3 und Artikel 107 Absatz 1 
des Grundgesetzes) unter Berücksichti-
gung der Zuweisungen des Landes nach 
§§ 25 Absatz 1 und 26 Absatz 1, 

  

2. das Aufkommen aus der Vermögensteuer, 
der Erbschaftsteuer, der Grunderwerb-
steuer, der Biersteuer und der Rennwett- 
und Lotteriesteuern mit Ausnahme der To-
talisatorsteuer (Landessteuern nach Arti-
kel 106 Absatz 2 des Grundgesetzes), 

  

3. den dem Land zustehenden Kompensati-
onsbetrag für die Übertragung der Er-
tragshoheit der Kraftfahrzeugsteuer auf 
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den Bund (Artikel 106 b des Grundgeset-
zes), 

4. die Einnahmen des Landes aus den Er-
gänzungszuweisungen des Bundes (Arti-
kel 107 Absatz 2 Satz 3 des Grundgeset-
zes), 

  

5. die Einnahmen des Landes aus den Zu-
weisungen im Länderfinanzausgleich (Ar-
tikel 107 Absatz 2 Satz 1 und 2 des 
Grundgesetzes). 

  

Hat das Land im Länderfinanzausgleich Zah-
lungen zu leisten, ermäßigen sich die Ver-
bundgrundlagen um diesen Betrag. 

  

(3) Die Finanzausgleichsmasse wird für jedes 
Haushaltsjahr nach den Ansätzen im Landes-
haushaltsplan festgesetzt. Eine Änderung der 
Ansätze durch Nachtragshaushaltspläne wird 
für den Finanzausgleich des laufenden Haus-
haltsjahres nicht berücksichtigt. 

 (3) unverändert 

(4) Ein Unterschied zwischen den Ansätzen 
im ursprünglichen Landeshaushaltsplan und 
den Ist-Einnahmen wird spätestens bei der 
Finanzausgleichsmasse des nächsten Haus-
haltsjahres berücksichtigt, das dem Zeitpunkt 
der Feststellung der Ist-Einnahmen folgt. Bei 
einem Doppelhaushalt erfolgt die Berücksich-
tigung des Unterschiedes spätestens bei der 
Finanzausgleichsmasse des übernächsten 
Haushaltsjahres. 

 (4) unverändert 

§ 4 
Verwendung der Finanzaus-

gleichsmasse 

 § 4 
Verwendung der Finanzaus-

gleichsmasse 

(1) Die Finanzausgleichsmasse wird, soweit 
sie nicht für Zuweisungen nach Absatz 2 be-
nötigt wird, verwendet für 

 (1) Die Finanzausgleichsmasse wird, soweit 
sie nicht für Zuweisungen nach Absatz 2 be-
nötigt wird, verwendet für 

1. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden 
zum Ausgleich unterschiedlicher Steuer-
kraft nach den §§ 5 bis 7 sowie eine Fi-
nanzzuweisung an die Gemeinde Helgo-
land nach § 8 mit einem Anteil von 
36,96 %, 

 1. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden 
zum Ausgleich unterschiedlicher Steuer-
kraft nach den §§ 5 bis 7 sowie eine Fi-
nanzzuweisung an die Gemeinde Helgo-
land nach § 8 mit einem Anteil von 
35,11 %, 

2. Schlüsselzuweisungen an die Kreise und 
kreisfreien Städte zum Ausgleich unter-
schiedlicher Umlagekraft und sozialer Las-
ten nach § 9 mit einem Anteil von 
47,88 %, 

 2. Schlüsselzuweisungen an die Kreise und 
kreisfreien Städte zum Ausgleich unter-
schiedlicher Umlagekraft und sozialer Las-
ten nach § 9 mit einem Anteil von 
49,33, 

3. Schlüsselzuweisungen an die Zentralen 
Orte zum Ausgleich übergemeindlicher 
Aufgaben nach § 10 mit einem Anteil von 

 3. Schlüsselzuweisungen an die Zentralen 
Orte zum Ausgleich übergemeindlicher 
Aufgaben nach § 10 mit einem Anteil von 
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15,16 %. 15,56 %. 

Die Aufteilung wird angepasst, wenn sich die 
zu Grunde liegenden Verhältnisse wesentlich 
ändern. Unabhängig davon soll eine Regel-
überprüfung spätestens nach fünf Jahren 
stattfinden. Die erste Regelüberprüfung findet 
vor dem Finanzausgleichsjahr 2016 statt. 

 Die erste Regelüberprüfung der Aufteilung 
findet vor dem Finanzausgleichsjahr 2016 
statt. Sie wird auf dem Referenzzeitraum 
der Jahre 2010 bis 2013 basieren. Die wei-
teren Regelüberprüfungen sollen spätes-
tens alle vier Jahre stattfinden. Dabei wird 
der entsprechende Referenzzeitraum zu 
Grunde gelegt. 

(2) Aus der Finanzausgleichsmasse werden 
jährlich bereitgestellt für  

 (2) Aus der Finanzausgleichsmasse werden 
jährlich bereitgestellt für 

1. die Konsolidierungshilfen nach § 11 
60,0 Millionen Euro in den Jahren 2015 
bis 2018, 

 1.  unverändert 

2. die Fehlbetragszuweisungen nach § 12 
30,0 Millionen Euro in den Jahren 2015 
bis 2018 sowie 
50,0 Millionen Euro ab dem Jahr 2019, 

 2.  unverändert 

3. die Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 
5,0 Millionen Euro, 

 3.  unverändert 

4. die Zuweisungen für Theater und Orches-
ter nach § 14  
37,809 Millionen Euro im Jahr 2015, 
38,376 Millionen Euro im Jahr 2016, 
38,952 Millionen Euro im Jahr 2017 sowie 
39,536 Millionen Euro im Jahr 2018, 

 4.  unverändert 

5. die Zuweisungen für Infrastrukturlasten 
nach § 15  
24,0 Millionen Euro, 

 5. a) die Zuweisungen für Straßenbau 
      nach § 15 Absätze 1 bis 3  
      24,0 Millionen Euro 

  b) die Zuweisungen für Infrastruktur-
lasten nach § 15 Absatz 4 
11,5 Millionen Euro, 

6. die Zuweisungen zur Förderung von Frau-
enhäusern und Frauenberatungsstellen 
nach § 16 
5,353 Millionen Euro, 

 6.  unverändert 

7. die Zuweisungen zur Förderung des Bü-
chereiwesens nach § 17 
7,423 Millionen Euro im Jahr 2015, 
7,534 Millionen Euro im Jahr 2016, 
7,647 Millionen Euro im Jahr 2017 sowie 
7,762 Millionen Euro im Jahr 2018, 

 7.  unverändert 

8. die Zuweisungen zur Förderung von Kin-
dertageseinrichtungen und Tagespflege-
stellen nach § 18 
70,0 Millionen Euro 

 8.  unverändert 

(Vorwegabzüge). Werden für Vorwegabzüge 
bereitgestellte Mittel nicht benötigt, sind sie im 
Folgejahr den Mitteln nach Absatz 1 zuzufüh-

 (Vorwegabzüge). Werden für Vorwegabzüge 
bereitgestellte Mittel nicht benötigt, sind sie im 
Folgejahr den Mitteln nach Absatz 1 zuzufüh-
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ren, sofern im Einzelfall nichts Abweichendes 
bestimmt wird. 

ren, sofern im Einzelfall nichts Abweichendes 
bestimmt wird. 

Dritter Teil 
Schlüsselzuweisungen an die 

Gemeinden 

 Dritter Teil 
Schlüsselzuweisungen an die 

Gemeinden 

§ 5 
Schlüsselzuweisungen an die 

Gemeinden zum Ausgleich 
unterschiedlicher Steuerkraft 

 § 5 
Schlüsselzuweisungen an die 

Gemeinden zum Ausgleich 
unterschiedlicher Steuerkraft 

(1) Jede Gemeinde erhält eine Schlüsselzu-
weisung zum Ausgleich unterschiedlicher 
Steuerkraft (Gemeindeschlüsselzuweisung), 
wenn ihre Steuerkraftmesszahl (§ 7) hinter 
ihrer Ausgangsmesszahl (§ 6) zurückbleibt. 

 (1) unverändert 

(2) Die Gemeindeschlüsselzuweisung beträgt 
70 % der Differenz zwischen Ausgangsmess-
zahl und Steuerkraftmesszahl. 

 (2) Die Gemeindeschlüsselzuweisung beträgt 
70 % der Differenz zwischen Ausgangsmess-
zahl und Steuerkraftmesszahl (Schlüssel-
zahl). 

(3) Erreicht die Summe aus Gemeindeschlüs-
selzuweisung und Steuerkraftmesszahl einer 
Gemeinde nicht 80 % der Ausgangsmesszahl, 
wird die Gemeindeschlüsselzuweisung um 
den Differenzbetrag erhöht (Mindestgarantie). 

 (3) Erreicht die Summe aus Gemeindeschlüs-
selzuweisung und Steuerkraftmesszahl einer 
Gemeinde nicht 80 % der Ausgangsmesszahl, 
wird die Gemeindeschlüsselzuweisung um 
den Differenzbetrag erhöht (Mindestgarantie). 
Erreicht die Summe aus Gemeindeschlüs-
selzuweisung, Erhöhung auf die Mindest-
garantie und Steuerkraftmesszahl einer 
Gemeinde nicht 85 % der Ausgangsmess-
zahl, wird die Gemeindeschlüsselzuwei-
sung um 70 % des Differenzbetrages er-
höht. 

(4) Eine Gemeinde,   (4) unverändert 

1. in die eine oder mehrere Gemeinden ein-
gegliedert werden (Eingemeindung), 

  

2. die durch Zusammenschluss mehrerer 
Gemeinden entsteht (Vereinigung) oder 

  

3. in die Teile einer aufgeteilten Gemeinde 
eingehen (Auflösung), 

  

erhält in den drei Finanzausgleichsjahren 
nach der Gebietsänderung abweichend von 
Absatz 1 und 2 eine Gemeindeschlüsselzu-
weisung in Höhe der Summe der Gemeinde-
schlüsselzuweisungen, die die beteiligten 
Gemeinden bei getrennter Betrachtung auf 
Basis der Steuerkraftmesszahlen und der 
Einwohnerzahlen (§ 30) im Jahr der Gebiets-
änderung erhalten hätten, sofern dies für die 
neugebildete Gemeinde im jeweiligen Finanz-
ausgleichsjahr günstiger ist. Im Falle einer 
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Auflösung wird die Steuerkraftmesszahl der 
aufgeteilten Gemeinde anteilig nach der über-
gegangenen Einwohnerzahl zum Zeitpunkt 
der Gebietsänderung berücksichtigt. Erfolgt 
die Gebietsänderung zum 1. Januar eines 
Jahres, gilt die Regelung nach Satz 1 für das 
Finanzausgleichsjahr der Änderung und die 
beiden folgenden Finanzausgleichsjahre. 

§ 6 
Ermittlung der Ausgangsmess-

zahl 

 § 6 
Ermittlung der Ausgangsmess-

zahl 

(1) Die Ausgangsmesszahl einer Gemeinde 
wird ermittelt, indem die Einwohnerzahl der 
Gemeinde (§ 30) mit dem einheitlichen 
Grundbetrag (Absatz 2) vervielfältigt wird. 

 (1) unverändert 

(2) Der einheitliche Grundbetrag ist durch das 
Innenministerium jährlich so festzusetzen, 
dass der Betrag nach § 4 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 für Gemeindeschlüsselzuweisun-
gen verwendet wird, soweit er nicht für die 
Finanzzuweisung an die Gemeinde Helgoland 
(§ 8) benötigt wird. 

 (2) Der einheitliche Grundbetrag ist durch das 
für Inneres zuständige Ministerium jährlich 
so festzusetzen, dass der Betrag nach § 4 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 für Gemeinde-
schlüsselzuweisungen verwendet wird, soweit 
er nicht für die Finanzzuweisung an die Ge-
meinde Helgoland (§ 8) benötigt wird. 

§ 7 
Ermittlung der Steuerkraft-

messzahl 

 § 7 
Ermittlung der Steuerkraft-

messzahl 

(1) Die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde 
wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der 
Grundsteuern, der Gewerbesteuer, des Ge-
meindeanteils an der Einkommensteuer, des 
Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und 
der Zuweisung des Landes an die Gemeinden 
nach § 25 zusammengezählt werden. 

 (1) unverändert 

(2) Als Steuerkraftzahlen werden angesetzt  (2) unverändert 

1. bei der Grundsteuer von den land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben sowie bei 
der Grundsteuer von den Grundstücken 
die Messbeträge, multipliziert mit 92 % 
des gewogenen Durchschnitts des Hebe-
satzes für die Grundsteuer von den 
Grundstücken, der für den kreisangehöri-
gen Bereich im vergangenen Jahr ermittelt 
wurde, mindestens jedoch 260 %, 

  

2. bei der Gewerbesteuer die Messbeträge, 
multipliziert mit 92 % des gewogenen 
Durchschnitts des Hebesatzes für die Ge-
werbesteuer, der für den kreisangehörigen 
Bereich im vergangenen Jahr ermittelt 
wurde, mindestens jedoch 310 %, vermin-
dert um den für die Ermittlung der Gewer-
besteuerumlage maßgeblichen Prozent-
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satz, der im vorvergangenen Jahr Anwen-
dung gefunden hat, 

3. bei dem Gemeindeanteil an der Einkom-
mensteuer das Ist-Aufkommen im Zeit-
raum vom 1. Juli des vorvergangenen 
Jahres bis zum 30. Juni des vergangenen 
Jahres, 

  

4. bei dem Gemeindeanteil an der Umsatz-
steuer das Ist-Aufkommen im Zeitraum 
vom 1. Juli des vorvergangenen Jahres 
bis zum 30. Juni des vergangenen Jahres, 

  

5. bei der Zuweisung des Landes an die 
Gemeinden nach § 25 der Zuweisungsbe-
trag für den Zeitraum vom 1. Juli des vor-
vergangenen Jahres bis zum 30. Juni des 
vergangenen Jahres. 

  

Der Faktor, der sich aus der anteiligen Be-
rücksichtigung des gewogenen Durchschnitts 
des Hebesatzes nach Satz 1 Nummer 1 und 2 
ergibt, wird auf einen vollen Prozentsatz ab-
gerundet. 

  

(3) Als Messbeträge werden die Messbeträge 
der Grundsteuer von den land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben, die Messbeträge der 
Grundsteuer von den Grundstücken und die 
Messbeträge der Gewerbesteuer angesetzt, 
die sich ergeben, wenn das Ist-Aufkommen 
dieser Steuern im Zeitraum vom 1. Juli des 
vorvergangenen Jahres bis zum 30. Juni des 
vergangenen Jahres durch den Hebesatz des 
vergangenen Jahres für diese Steuern geteilt 
wird. 

 (3) unverändert 

(4) Lassen sich Messbeträge nach Absatz 3 
für eine Steuer nicht feststellen, weil eine 
Gemeinde sie nicht erhoben hat, kann das 
Innenministerium die Steuerkraftzahl festset-
zen. Sie ist für jede Steuer nach dem Landes-
durchschnitt je Einwohnerin oder Einwohner 
der kreisangehörigen Gemeinden im vergan-
genen Finanzausgleichsjahr zu bemessen. 

 (4) Lassen sich Messbeträge nach Absatz 3 
für eine Steuer nicht feststellen, weil eine Ge-
meinde sie nicht erhoben hat, kann das für 
Inneres zuständige Ministerium  die Steuer-
kraftzahl festsetzen. Sie ist für jede Steuer 
nach dem Landesdurchschnitt je Einwohnerin 
oder Einwohner der kreisangehörigen Ge-
meinden im vergangenen Finanzausgleichs-
jahr zu bemessen. 

(5) Werden in einer Verbandssatzung oder in 
einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach 
den §§ 5 und 18 des Gesetzes über kommu-
nale Zusammenarbeit in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 122), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22. Februar 2013 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 72), Bestimmungen über die Auf-
teilung des Grundsteueraufkommens oder 
des Gewerbesteueraufkommens getroffen, 
können diese bei der Ermittlung der Steuer-

 (5) unverändert 
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kraftmesszahl berücksichtigt werden, wenn 
sie mindestens für die Dauer von fünf Jahren 
gelten. 

§ 8 
Finanzzuweisung an die Ge-

meinde Helgoland 

 § 8 
Finanzzuweisung an die Ge-

meinde Helgoland 

Die Gemeinde Helgoland erhält eine allge-
meine Finanzzuweisung, deren Höhe jährlich 
vom Innenministerium festgesetzt wird. Die 
Zuweisung wird unmittelbar an die Gemeinde 
gezahlt. 

 Die Gemeinde Helgoland erhält eine allge-
meine Finanzzuweisung, deren Höhe jährlich 
vom für Inneres zuständige Ministerium  
festgesetzt wird. Die Zuweisung wird unmittel-
bar an die Gemeinde gezahlt. 

Vierter Teil 
Schlüsselzuweisungen an die 
Kreise und kreisfreien Städte 

 Vierter Teil 
Schlüsselzuweisungen an die 
Kreise und kreisfreien Städte 

§ 9 
Schlüsselzuweisungen an die 
Kreise und kreisfreien Städte  
zum Ausgleich unterschiedli-
cher Umlagekraft und sozialer 

Lasten 

 § 9 
Schlüsselzuweisungen an die 
Kreise und kreisfreien Städte  
zum Ausgleich unterschiedli-
cher Umlagekraft und sozialer 

Lasten 

(1) Jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt erhält 
eine Schlüsselzuweisung zum Ausgleich un-
terschiedlicher Umlagekraft und sozialer Las-
ten, wenn die Umlagekraftmesszahl nach 
Absatz 3 vermindert um die Soziallasten-
messzahl nach Absatz 4 hinter der Aus-
gangsmesszahl nach Absatz 2 zurückbleibt. 
Die Schlüsselzuweisung zum Ausgleich un-
terschiedlicher Umlagekraft und sozialer Las-
ten beträgt 85 % der Differenz zwischen der 
Ausgangsmesszahl und der um die Soziallas-
tenmesszahl verminderten Umlagekraftmess-
zahl. 

 (1) Jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt erhält 
eine Schlüsselzuweisung zum Ausgleich un-
terschiedlicher Umlagekraft und sozialer Las-
ten, wenn die Umlagekraftmesszahl nach Ab-
satz 3 vermindert um die Soziallastenmess-
zahl nach Absatz 4 (integrierte Messzahl) 
hinter der Ausgangsmesszahl nach Absatz 2 
zurückbleibt. Die Schlüsselzuweisung zum 
Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft 
und sozialer Lasten beträgt 85 % der Diffe-
renz zwischen der Ausgangsmesszahl und 
der integrierten Messzahl (Schlüsselzahl). 

(2) Die Ausgangsmesszahl wird ermittelt, in-
dem die Einwohnerzahl der Gemeinden des 
Kreises oder der kreisfreien Stadt (§ 30) mit 
einem einheitlichen Grundbetrag vervielfältigt 
wird. Dieser für die Kreise und kreisfreien 
Städte einheitliche Grundbetrag ist durch das 
Innenministerium jährlich so festzusetzen, 
dass der Betrag nach § 4 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 für Schlüsselzuweisungen ver-
wendet wird. 

 (2) Die Ausgangsmesszahl wird ermittelt, in-
dem die Einwohnerzahl der Gemeinden des 
Kreises oder der kreisfreien Stadt (§ 30) mit 
einem einheitlichen Grundbetrag vervielfältigt 
wird. Dieser für die Kreise und kreisfreien 
Städte einheitliche Grundbetrag ist durch das 
für Inneres zuständige Ministerium jährlich 
so festzusetzen, dass der Betrag nach § 4 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 für Schlüsselzu-
weisungen verwendet wird. 

(3) Die Umlagekraftmesszahl des Kreises 
oder der kreisfreien Stadt wird ermittelt, indem 
die Umlagegrundlagen mit dem gewogenen 
Durchschnitt der Umlagesätze für die 
Kreisumlage (§ 31 Absatz 3) des vorvergan-
genen Jahres vervielfältigt werden. Die Umla-

 (3) unverändert 
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gegrundlagen des Kreises ergeben sich aus 
der Summe der für die kreisangehörigen Ge-
meinden ermittelten Steuerkraftmesszahlen 
(§ 7) zuzüglich ihrer Gemeindeschlüsselzu-
weisungen (§ 5) und abzüglich ihrer Zahlun-
gen in die Finanzausgleichsumlage (§ 21). 
Die Umlagegrundlagen der kreisfreien Stadt 
ergeben sich aus ihrer Steuerkraftmesszahl 
zuzüglich ihrer Gemeindeschlüsselzuweisung 
und abzüglich ihrer Zahlungen in die Finanz-
ausgleichsumlage. 

(4) Die Soziallastenmesszahl des Kreises 
oder der kreisfreien Stadt wird ermittelt, indem 
die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt 
des vorvergangenen Jahres im Gebiet des 
Kreises oder der kreisfreien Stadt in Bedarfs-
gemeinschaften nach dem zweiten Buch des 
Sozialgesetzbuches lebten (§ 31 Absatz 4), 
mit 3.322 Euro vervielfältigt wird. 

 (4) Die Soziallastenmesszahl des Kreises 
oder der kreisfreien Stadt wird ermittelt, indem 
die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt 
des vorvergangenen Jahres im Gebiet des 
Kreises oder der kreisfreien Stadt in Bedarfs-
gemeinschaften nach dem zweiten Buch des 
Sozialgesetzbuches lebten (§ 31 Absatz 4), 
mit 3.411 Euro vervielfältigt wird. 

Fünfter Teil 
Schlüsselzuweisungen an die 

Zentralen Orte 

 Fünfter Teil 
Schlüsselzuweisungen an die 

Zentralen Orte 

§ 10 
Schlüsselzuweisungen an die 
Zentralen Orte zum Ausgleich 
übergemeindlicher Aufgaben 

 § 10 
Schlüsselzuweisungen an die 
Zentralen Orte zum Ausgleich 
übergemeindlicher Aufgaben 

(1) Zentrale Orte erhalten Schlüsselzuwei-
sungen für die Wahrnehmung von Aufgaben 
für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres 
Verflechtungsbereichs. Übergemeindliche 
Aufgaben sind in den Zentralen Orten zu er-
füllen. 

 (1) unverändert 

(2) Zentrale Orte im Sinne dieses Gesetzes 
sind die Gemeinden, die durch die Verord-
nung nach § 24 Absatz 3 des Landespla-
nungsgesetzes vom 27. Januar 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. …) als Zentrale Orte und Stadt-
randkerne, soweit letztere nicht Ortsteil eines 
Zentralen Ortes sind, festgelegt sind. Maßge-
bend für die Zahlung der Zuweisungen an die 
Zentralen Orte sind die Verhältnisse am 
1. Januar des Finanzausgleichsjahres. 

 (2) unverändert 

(3) Von den nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 bereitgestellten Mitteln werden verwen-
det für Zuweisungen an  

 (3) Von den nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 bereitgestellten Mitteln werden verwen-
det für Zuweisungen an 

1. die Oberzentren    56,5 %,  1. die Oberzentren    56,3 % 

2. die anderen Zentralen Orte 43,5 %.  2. die anderen Zentralen Orte 43,7 %. 

(4) Die Mittel nach Absatz 3 Nummer 1 wer-
den auf die Oberzentren im Verhältnis ihrer 

 (4) unverändert 
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Einwohnerzahlen (§ 30 Absatz 1) aufgeteilt. 

(5) Die Mittel nach Absatz 3 Nummer 2 wer-
den so auf die anderen Zentralen Orte verteilt, 
dass die Zuweisung für  

 (5) Die Mittel nach Absatz 3 Nummer 2 wer-
den so auf die anderen Zentralen Orte verteilt, 
dass die Zuweisung für 

1. ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum 
und ein Unterzentrum mit Teilfunktionen 
eines Mittelzentrums   60,0 %, 

 1.  unverändert 

2. ein Unterzentrum und einen Stadtrandkern 
I. Ordnung mit Teilfunktionen eines Mittel-
zentrums    30,0 %, 

 2.  unverändert 

3. einen ländlichen Zentralort und einen 
Stadtrandkern I. Ordnung  
    10,0 %, 

 3. einen ländlichen Zentralort und einen 
Stadtrandkern I. Ordnung   
    15,0 % 

4. einen Stadtrandkern II. Ordnung 5,0 %  4. einen Stadtrandkern II. Ordnung 7,5 % 

der Zuweisung für ein Mittelzentrum beträgt, 
das nicht im Verdichtungsraum liegt. 

 der Zuweisung für ein Mittelzentrum beträgt, 
das nicht im Verdichtungsraum liegt. 

(6) Sind Gemeinden nach der Verordnung 
nach § 24 Absatz 3 des Landesplanungsge-
setzes vom 27. Januar 2014 (GVOBl. Schl.-H. 
S. …) gemeinsam als Zentraler Ort oder 
Stadtrandkern eingestuft, wird die Zuweisung 
auf die Gemeinden aufgeteilt. Gehören die 
Gemeinden einem Kreis an und unterliegen 
der Kommunalaufsicht der Landrätin oder des 
Landrats, entscheidet diese oder dieser über 
die Aufteilung der Zuweisung. In allen ande-
ren Fällen entscheidet das Innenministerium. 

 (6) Sind Gemeinden nach der Verordnung 
nach § 24 Absatz 3 des Landesplanungsge-
setzes vom 27. Januar 2014 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 8) gemeinsam als Zentraler Ort oder Stadt-
randkern eingestuft, wird die Zuweisung auf 
die Gemeinden aufgeteilt. Gehören die Ge-
meinden einem Kreis an und unterliegen der 
Kommunalaufsicht der Landrätin oder des 
Landrats, entscheidet diese oder dieser über 
die Aufteilung der Zuweisung. In allen anderen 
Fällen entscheidet das für Inneres zuständi-
ge Ministerium. 

(7) Gemeinsame Zentrale Orte oder Stadt-
randkerne nach Absatz 6 erhalten nach er-
folgter gemeinsamer Einstufung in den drei 
folgenden Finanzausgleichsjahren eine Zu-
weisung mindestens in Höhe des Betrages, 
die den beteiligten Gemeinden ohne gemein-
same Einstufung zugestanden hätte. Absatz 6 
gilt entsprechend. 

 (7) unverändert 

(8) Zentrale Orte und Stadtrandkerne nach 
Absatz 2 oder 6 erhalten nach erfolgter Abstu-
fung in den drei folgenden Finanzausgleichs-
jahren eine Zuweisung mindestens in Höhe 
des Betrages, die der Gemeinde oder den 
beteiligten Gemeinden ohne Abstufung zuge-
standen hätte. Dies gilt entsprechend 

 (8) unverändert 

1. für den Wegfall von Einstufungen,   

2. bei einer Eingliederung einer Gemeinde in 
eine andere Gemeinde (Eingemeindung), 

  

3. bei einem Zusammenschluss einer oder 
mehrerer Gemeinden zu einer neuen Ge-
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meinde (Vereinigung). 

In den Fällen von Nummer 2 und 3 erhält der 
jeweilige Rechtsnachfolger die Zuweisung. 

  

Sechster Teil 
Maßnahmen zur Verbesserung 

der Finanzsituation der Ge-
meinden und Kreise 

 Sechster Teil 
Maßnahmen zur Verbesserung 

der Finanzsituation der Ge-
meinden und Kreise 

§ 11 
Konsolidierungshilfen 

 § 11 
Konsolidierungshilfen 

(1) Gemeinden und Kreise, die ihren Haushalt 
nicht durch eigene Mittel und durch allgemei-
ne Finanzzuweisungen nach diesem Gesetz 
ausgleichen können, können in den Jahren 
2012 bis 2018 aus den nach § 4 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 bereitgestellten Mitteln 
Konsolidierungshilfen erhalten, wenn 

 (1) unverändert 

1. ein bis zum 31. Dezember 2009 aufgelau-
fener Fehlbetrag im Einzelfall mindestens 
5,0 Millionen Euro beträgt, 

  

2. die Gemeinde oder der Kreis im Zeitraum 
von 2002 bis 2009 mindestens fünf Jahre 
mit einem Fehlbetrag abgeschlossen hat 
und 

  

3. die Gemeinde oder der Kreis im Jahr 2012 
Fehlbetragszuweisungen nach § 16 b des 
Finanzausgleichsgesetzes in der bis zum 
31. Dezember 2014 geltenden Fassung 
erhalten hat. 

  

Mit der Gewährung der Konsolidierungshilfen 
sollen die bisher aufgelaufenen sowie die 
künftig noch entstehenden Fehlbeträge bis 
zum Jahr 2018 zurückgeführt werden. 

  

(2) Als Voraussetzung für die Gewährung von 
Konsolidierungshilfen sind in einem Konsoli-
dierungskonzept die bisher durchgeführten 
und künftig geplanten Maßnahmen der Haus-
haltskonsolidierung mit ihren finanziellen 
Auswirkungen darzustellen. Die Konsolidie-
rungsmaßnahmen der Gemeinde oder des 
Kreises müssen in einem angemessenen 
Verhältnis zu den für das Jahr 2011 gewähr-
ten Konsolidierungshilfen stehen. Dabei sind 
strukturelle Besonderheiten im Einzelfall zu 
berücksichtigen. 

 (2) unverändert 

(3) Konsolidierungshilfen können gewährt 
werden, wenn diese im Jahr 2012 beantragt 
wurden und 

 (3) Konsolidierungshilfen können gewährt 
werden, wenn diese im Jahr 2012 beantragt 
wurden und 
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1. das Konsolidierungskonzept nach Ab-
satz 2 im Einzelfall die Anforderungen 
nach Absatz 2 Satz 2 und 3 erfüllt, 

 1.  unverändert 

2. auf der Grundlage dieses Konsolidie-
rungskonzepts die notwendigen Konsoli-
dierungsmaßnahmen zwischen der Ge-
meinde oder dem Kreis und dem Innenmi-
nisterium nach Beteiligung des Finanzmi-
nisteriums und der Landrätin oder des 
Landrats, soweit die Gemeinde ihrer oder 
seiner Aufsicht untersteht, sowie nach An-
hörung der Landesverbände der Gemein-
den und Kreise einvernehmlich abge-
stimmt und in einem öffentlich-rechtlichen 
Vertrag verbindlich festgelegt worden sind 
und 

 2. auf der Grundlage dieses Konsolidie-
rungskonzepts die notwendigen Konsoli-
dierungsmaßnahmen zwischen der Ge-
meinde oder dem Kreis und dem für Inne-
res zuständigen Ministerium nach Betei-
ligung des für Finanzen zuständigen Mi-
nisteriums und der Landrätin oder des 
Landrats, soweit die Gemeinde ihrer oder 
seiner Aufsicht untersteht, sowie nach An-
hörung der Landesverbände der Gemein-
den und Kreise einvernehmlich abge-
stimmt und in einem öffentlich-rechtlichen 
Vertrag verbindlich festgelegt worden sind 
und 

3. die Gemeindevertretung oder der Kreistag 
dem Abschluss des öffentlich-rechtlichen 
Vertrages nach Nummer 2 innerhalb von 
zwei Monaten nach Abschluss der Ab-
stimmungsgespräche zugestimmt hat. 

 3.  unverändert 

Vor Beschlussfassung durch die Gemeinde-
vertretung oder den Kreistag sind die öffent-
lich-rechtlichen Verträge nach Satz 1 Num-
mer 2 dem Innen- und Rechtsausschuss so-
wie dem Finanzausschuss des Schleswig-
Holsteinischen Landtages zur Kenntnis vorzu-
legen. Konsolidierungshilfen werden nur ge-
währt, sofern die Gemeinde oder der Kreis im 
selben Jahr Fehlbetragszuweisungen nach 
§ 12 für den bis zum Ende des vergangenen 
Jahres aufgelaufenen Fehlbetrag erhält. 

 Vor Beschlussfassung durch die Gemeinde-
vertretung oder den Kreistag sind die öffent-
lich-rechtlichen Verträge nach Satz 1 Num-
mer 2 dem Innen- und Rechtsausschuss so-
wie dem Finanzausschuss des Schleswig-
Holsteinischen Landtages zur Kenntnis vorzu-
legen. Konsolidierungshilfen werden nur ge-
währt, sofern die Gemeinde oder der Kreis im 
selben Jahr Fehlbetragszuweisungen nach 
§ 12 für den bis zum Ende des vergangenen 
Jahres aufgelaufenen Fehlbetrag erhält. 

(4) Die nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
jährlich bereitgestellten Mittel werden jeweils 
zur Hälfte auf die Gruppe der kreisfreien Städ-
te sowie auf die Gruppe der kreisangehörigen 
Gemeinden und Kreise aufgeteilt. Innerhalb 
der jeweiligen Gruppe werden die Mittel an 
die Gemeinden und Kreise, die die Voraus-
setzungen nach den Absätzen 1 bis 3 erfüllen, 
im Verhältnis ihrer aufgelaufenen Fehlbeträge 
aufgeteilt. Werden die Mittel nach Satz 1 für 
eine Gruppe nicht vollständig benötigt, sind 
die nicht benötigten Mittel zugunsten der an-
deren Gruppe zu verwenden. Konsolidie-
rungshilfen werden unter Berücksichtigung 
gewährter Fehlbetragszuweisungen nach § 12 
bis zur Höhe des insgesamt aufgelaufenen 
Fehlbetrages gewährt. 

 (4) unverändert 

(5) Bei Gemeinden und Kreisen, die ihre 
Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen 
der doppelten Buchführung führen, treten 
anstelle der aufgelaufenen Fehlbeträge die 

 (5) unverändert 
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nach der Ergebnisrechnung entstandenen 
Jahresfehlbeträge. Soweit die Gemeinde oder 
der Kreis bereits vor dem vorvergangenen 
Jahr die Haushaltswirtschaft nach den 
Grundsätzen der doppelten Buchführung ge-
führt hat, werden die entsprechenden Jahres-
fehlbeträge hinzugerechnet. Ferner wird der 
aufgelaufene Fehlbetrag vor Umstellung auf 
die doppelte Buchführung dem Jahresfehlbe-
trag hinzugerechnet. Haben sich in den Jah-
ren, in denen die Gemeinde oder der Kreis 
ihre oder seine Haushaltswirtschaft nach den 
Grundsätzen der doppelten Buchführung ge-
führt hat, Überschüsse ergeben, vermindern 
diese bereits in Vorjahren aufgelaufene Fehl-
beträge oder Jahresfehlbeträge. 

(6) Über die Bewilligung der Konsolidierungs-
hilfen im Einzelnen entscheidet das Innenmi-
nisterium. Sofern einzelne Konsolidierungs-
maßnahmen, die in dem nach Absatz 3 Satz 1 
Nummer 3 beschlossenen Konsolidierungs-
konzept enthalten sind, nicht umgesetzt wur-
den, entscheidet das Innenministerium nach 
Beteiligung des Finanzministeriums und An-
hörung der Landesverbände der Gemeinden 
und Kreise über die Gewährung der Zuwei-
sung. 

 (6) Über die Bewilligung der Konsolidierungs-
hilfen im Einzelnen entscheidet das für Inne-
res zuständige Ministerium. Sofern einzelne 
Konsolidierungsmaßnahmen, die in dem nach 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 beschlossenen 
Konsolidierungskonzept enthalten sind, nicht 
umgesetzt wurden, entscheidet das für Inne-
res zuständige Ministerium nach Beteiligung 
des für Finanzen zuständigen Ministeriums 
und Anhörung der Landesverbände der Ge-
meinden und Kreise über die Gewährung der 
Zuweisung. 

(7) Soweit die Höhe der Konsolidierungshilfe 
im Einzelfall noch nicht endgültig feststeht, 
können Abschlagszahlungen gewährt werden. 
Gewährte Abschlagszahlungen sind zurück-
zuzahlen, soweit sie die endgültig feststehen-
de Konsolidierungshilfe überschreiten oder 
ein öffentlich-rechtlicher Vertrag nach Ab-
satz 3 nicht geschlossen wird. Die Rückzah-
lungen können mit den Ansprüchen nach § 4 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 verrechnet 
werden. 

 (7) unverändert 

(8) Das Innenministerium berichtet dem In-
nen- und Rechtsausschuss des Schleswig- 
Holsteinischen Landtages regelmäßig über 
die Finanzentwicklung der Gemeinden und 
Kreise, mit denen ein öffentlich-rechtlicher 
Vertrag nach Absatz 3 geschlossen wurde. 

 (8) Das für Inneres zuständige Ministerium  
berichtet dem Innen- und Rechtsausschuss 
des Schleswig- Holsteinischen Landtages 
regelmäßig über die Finanzentwicklung der 
Gemeinden und Kreise, mit denen ein öffent-
lich-rechtlicher Vertrag nach Absatz 3 ge-
schlossen wurde. 

§ 12 
Fehlbetragszuweisungen 

 § 12 
Fehlbetragszuweisungen 

(1) Gemeinden und Kreise, die ihren Haushalt 
nicht durch eigene Mittel und durch allgemei-
ne Finanzzuweisungen nach diesem Gesetz 
ausgleichen können, können Fehlbetragszu-
weisungen zum Ausgleich von unvermeidli-

 (1) unverändert 
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chen Fehlbeträgen oder Jahresfehlbeträgen 
der abgelaufenen Haushaltsjahre erhalten. In 
Ausnahmefällen können Fehlbetragszuwei-
sungen zum Ausgleich eines voraussichtli-
chen unvermeidlichen Fehlbetrages oder Jah-
resfehlbetrages des laufenden Haushaltsjah-
res gewährt werden. 

(2) Bei der Feststellung des unvermeidlichen 
Fehlbetrages oder Jahresfehlbetrages müs-
sen diejenigen Beträge außer Ansatz bleiben, 
die durch Ausgaben oder Aufwendungen ent-
standen sind, die nicht als unbedingt notwen-
dig anerkannt werden können, oder die durch 
eigene Einnahmen oder Erträge abgedeckt 
werden können, wenn alle Einnahme- oder 
Ertragsquellen in zumutbarem Umfang aus-
geschöpft werden. Davon abweichend werden 
bei den Kreisen und Städten, die der Kommu-
nalaufsicht des Innenministeriums unterste-
hen, jeweils zwei Drittel der bis zum Ende des 
Jahres 2014 aufgelaufenen Fehlbeträge oder 
Jahresfehlbeträge sowie der ab 2015 entste-
henden neuen Fehlbeträge oder Jahresfehl-
beträge als unvermeidlich anerkannt. 

 (2) Bei der Feststellung des unvermeidlichen 
Fehlbetrages oder Jahresfehlbetrages müs-
sen diejenigen Beträge außer Ansatz bleiben, 
die durch Ausgaben oder Aufwendungen ent-
standen sind, die nicht als unbedingt notwen-
dig anerkannt werden können, oder die durch 
eigene Einnahmen oder Erträge abgedeckt 
werden können, wenn alle Einnahme- oder 
Ertragsquellen in zumutbarem Umfang ausge-
schöpft werden. Davon abweichend werden 
bei den Kreisen und Städten, die der Kommu-
nalaufsicht des für Inneres zuständigen Mi-
nisteriums unterstehen, jeweils zwei Drittel 
der bis zum Ende des Jahres 2014 aufgelau-
fenen Fehlbeträge oder Jahresfehlbeträge 
sowie der ab 2015 entstehenden neuen Fehl-
beträge oder Jahresfehlbeträge als unver-
meidlich anerkannt. 

(3) Gemeinden und Kreisen können Fehlbe-
tragszuweisungen aus den nach § 4 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 bereitgestellten Mitteln ge-
währt werden, wenn der in dem Haushaltsjahr 
entstandene oder voraussichtlich entstehende 
unvermeidliche Fehlbetrag oder Jahresfehlbe-
trag mindestens 80.000 Euro beträgt. Über 
die Bewilligung der Fehlbetragszuweisungen 
entscheidet das Innenministerium. Vor der 
Entscheidung sollen die Landesverbände der 
Gemeinden und Kreise gehört werden. 

 (3) Gemeinden und Kreisen können Fehlbe-
tragszuweisungen aus den nach § 4 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 bereitgestellten Mitteln ge-
währt werden, wenn der in dem Haushaltsjahr 
entstandene oder voraussichtlich entstehende 
unvermeidliche Fehlbetrag oder Jahresfehlbe-
trag mindestens 80.000 Euro beträgt. Über die 
Bewilligung der Fehlbetragszuweisungen ent-
scheidet das für Inneres zuständige Minis-
terium. Vor der Entscheidung sollen die Lan-
desverbände der Gemeinden und Kreise ge-
hört werden. 

(4) Kreisangehörigen Gemeinden, die der 
Kommunalaufsicht der Landrätin oder des 
Landrats unterstehen, können aus eigenen 
Mitteln des Kreises Fehlbetragszuweisungen 
gewährt werden, wenn der in dem Haushalts-
jahr entstandene oder voraussichtlich entste-
hende unvermeidliche Fehlbetrag oder Jah-
resfehlbetrag weniger als 80.000 Euro be-
trägt. Über die Bewilligung der Fehlbetrags-
zuweisungen entscheidet der jeweilige Kreis. 
Zur Finanzierung der Fehlbetragszuweisun-
gen nach Satz 1 stellt jeder Kreis einen Be-
trag in Höhe von mindestens 0,5 % seiner 
Einnahmen oder Erträge aus den Schlüssel-
zuweisungen an die Kreise und kreisfreien 
Städte zum Ausgleich unterschiedlicher Um-
lagekraft und sozialer Lasten (§ 9 Absatz 1) 
und der Kreisumlage (§ 19 Absatz 2) bereit. 

 (4) unverändert 
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Der Kreis kann von einer Mittelbereitstellung 
absehen, wenn im jeweiligen Vorjahr kein 
Antrag auf Fehlbetragszuweisungen gestellt 
wurde oder wenn eine Prüfung der gestellten 
Anträge durch das Gemeindeprüfungsamt zu 
dem Ergebnis geführt hat, das kein unver-
meidlicher Fehlbetrag oder Jahresfehlbetrag 
vorliegt. 

(5) Die nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
jährlich bereitgestellten Mittel werden in den 
Jahren 2015 bis 2018 jeweils zur Hälfte auf 
die Gruppe der Gemeinden und Kreise, die 
die Voraussetzungen nach § 11 Absatz 1 
Satz 1 erfüllen, sowie auf die Gruppe der 
Gemeinden und Kreise, die die Vorausset-
zungen nach § 11 Absatz 1 Satz 1 nicht erfül-
len, aufgeteilt. Werden die Mittel nach Satz 1 
für eine Gruppe nicht vollständig benötigt, 
sind die nicht benötigten Mittel zugunsten der 
anderen Gruppe zu verwenden. 

 (5) unverändert 

(6) Innerhalb der Gruppe der Gemeinden und 
Kreise, die die Voraussetzungen nach § 11 
Absatz 1 Satz 1 erfüllen, werden in den Jah-
ren 2015 bis 2018 die nach Absatz 5 bereit-
gestellten Mittel jeweils zur Hälfte auf die 
Gruppe der kreisfreien Städte sowie auf die 
Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden und 
Kreise aufgeteilt. Werden die Mittel nach 
Satz 1 für eine Gruppe nicht vollständig benö-
tigt, sind die nicht benötigten Mittel zugunsten 
der anderen Gruppe zu verwenden. 

 (6) unverändert 

Siebter Teil 
Zweckzuweisungen 

 Siebter Teil 
Zweckzuweisungen 

§ 13 
Sonderbedarfszuweisungen 

 § 13 
Sonderbedarfszuweisungen 

(1) Gemeinden, Kreise, Ämter und Zweckver-
bände, die sich in einer außergewöhnlichen 
Lage befinden oder besondere Aufgaben zu 
erfüllen haben, können aus den nach § 4 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3 bereitgestellten Mit-
teln Sonderbedarfszuweisungen erhalten, 
soweit diese Mittel nicht für Berichtigungen 
nach § 32 Absatz 2 in Anspruch genommen 
werden. Für Sonderbedarfszuweisungen nicht 
benötigte Mittel sind für Fehlbetragszuwei-
sungen nach § 12 zu verwenden. 

 (1) unverändert 

(2) Gemeinden, Kreisen, Ämtern und Zweck-
verbänden können Sonderbedarfszuweisun-
gen aus den in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Mitteln gewährt werden, wenn die Höhe im 
Einzelfall mindestens 80.000 Euro beträgt. 

 (2) Gemeinden, Kreisen, Ämtern und Zweck-
verbänden können Sonderbedarfszuweisun-
gen aus den in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Mitteln gewährt werden, wenn die Höhe im 
Einzelfall mindestens 80.000 Euro beträgt. 

 - 20 - 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 18. Wahlperiode Drucksache 18/2399 
 

Sonderbedarfszuweisungen sollen vorrangig 
an kreisangehörige Gemeinden, die im ver-
gangenen Jahr Konsolidierungshilfen nach 
§ 11 oder Fehlbetragszuweisungen nach § 12 
erhalten haben, gewährt werden. Über die 
Bewilligung der Sonderbedarfszuweisungen 
im Einzelnen entscheidet das Innenministeri-
um. 

Sonderbedarfszuweisungen sollen vorrangig 
an kreisangehörige Gemeinden, die im ver-
gangenen Jahr Konsolidierungshilfen nach 
§ 11 oder Fehlbetragszuweisungen nach § 12 
erhalten haben, gewährt werden. Über die 
Bewilligung der Sonderbedarfszuweisungen 
im Einzelnen entscheidet das für Inneres 
zuständige Ministerium. 

(3) Kreisangehörigen Gemeinden, Ämtern und 
Zweckverbänden können aus eigenen Mitteln 
des Kreises Sonderbedarfszuweisungen ge-
währt werden. Über die Bewilligung der Son-
derbedarfszuweisungen entscheidet der je-
weilige Kreis. 

 (3) unverändert 

(4) Abweichend von Absatz 2 können von den 
in Absatz 1 Satz 1 genannten Mitteln bis zu 
0,5 Millionen Euro für Sonderbedarfszuwei-
sungen an Gemeinden, Kreise, Ämter und 
Zweckverbände für Projekte zur modellhaften 
Erprobung neuer Formen der Verwaltungsor-
ganisation nach Anhörung der Landesverbän-
de der Gemeinden und Kreise gewährt wer-
den. Dabei kann der Mindestbetrag von 
80.000 Euro unterschritten werden. 

 (4) unverändert 

(5) Sonderbedarfszuweisungen sind auszu-
zahlen, sobald der Zuwendungsempfänger 
Zahlungen für den geförderten Zweck zu leis-
ten hat. 

 (5) unverändert 

§ 14 
Zuweisungen für Theater und 

Orchester 

 § 14 
Zuweisungen für Theater und 

Orchester 

(1) Die Landeshauptstadt Kiel, die Hansestadt 
Lübeck und die Gemeinden und Kreise, die 
an der Schleswig-Holsteinischen Landesthea-
ter und Sinfonieorchester GmbH beteiligt sind, 
erhalten aus den nach § 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 bereitgestellten Mitteln Zuweisun-
gen zu den Betriebskosten oder zu den Fi-
nanzierungsanteilen an den Betriebskosten 
der Theater und Orchester. 

 (1) unverändert 

(2) Über die Bewilligung der Zuweisungen 
entscheidet das Ministerium für Justiz, Kultur 
und Europa. 

 (2) Über die Bewilligung der Zuweisungen 
entscheidet das für Kultur zuständige Minis-
terium. 

§ 15 
Zuweisungen für Infrastruktur-

lasten 

 § 15 
Zuweisungen für Straßenbau 

und weitere Infrastrukturlasten 

(1) Von den nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 5 bereitgestellten Mitteln erhalten die 
kreisangehörigen Gemeinden als Träger der 
Straßenbaulast für Gemeindestraßen Zuwei-

 (1) Von den nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 5 a) bereitgestellten Mitteln erhalten die 
kreisangehörigen Gemeinden als Träger der 
Straßenbaulast für Gemeindestraßen Zuwei-
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sungen in Höhe von 3,6 Millionen Euro für die 
Unterhaltung und Instandsetzung sowie den 
Um- und Ausbau von Gemeindestraßen. Die 
Zuweisungen fließen den Kreisen schlüssel-
mäßig zu. Den Verteilungsschlüssel bestimmt 
das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie. Die Landesverbände der 
Gemeinden und Kreise sind vorher zu hören. 
Die Verwendung der Zuweisungen kann auf 
die Unterhaltung und Instandsetzung sowie 
den Um- und Ausbau von Gemeindeverbin-
dungsstraßen beschränkt werden. Die Kreise 
entscheiden über die Verteilung der Zuwei-
sungen an die Gemeinden. 

sungen in Höhe von 3,6 Millionen Euro für die 
Unterhaltung und Instandsetzung sowie den 
Um- und Ausbau von Gemeindestraßen. Die 
Zuweisungen fließen den Kreisen schlüssel-
mäßig zu. Den Verteilungsschlüssel bestimmt 
das für Verkehr zuständige Ministerium. 
Die Landesverbände der Gemeinden und 
Kreise sind vorher zu hören. Die Verwendung 
der Zuweisungen kann auf die Unterhaltung 
und Instandsetzung sowie den Um- und Aus-
bau von Gemeindeverbindungsstraßen be-
schränkt werden. Die Kreise entscheiden über 
die Verteilung der Zuweisungen an die Ge-
meinden. 

(2) Von den nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 5 bereitgestellten Mitteln erhalten ferner  

 (2) Von den nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 5 a) bereitgestellten Mitteln erhalten fer-
ner  

1. die Kreise und kreisfreien Städte als Trä-
ger der Straßenbaulast für Kreisstraßen 
3.400 Euro, 

 1.  unverändert 

2. die Gemeinden als Träger der Straßen-
baulast für Ortsdurchfahrten im Zuge von 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
4.900 Euro 

 2.  unverändert 

für die Unterhaltung und Instandsetzung je 
Kilometer dieser Straßen oder Ortsdurchfahr-
ten. Falls die Mittel von den Trägern der Stra-
ßenbaulast nicht in vollem Umfang für Unter-
haltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in 
Anspruch genommen werden, können sie für 
den Bau und Ausbau des unter den Num-
mern 1 und 2 genannten Straßennetzes ver-
wandt werden. 

 für die Unterhaltung und Instandsetzung je 
Kilometer dieser Straßen oder Ortsdurchfahr-
ten. Falls die Mittel von den Trägern der Stra-
ßenbaulast nicht in vollem Umfang für Unter-
haltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in 
Anspruch genommen werden, können sie für 
den Bau und Ausbau des unter den Num-
mern 1 und 2 genannten Straßennetzes ver-
wandt werden. 

(3) Die verbleibenden Mittel nach § 4 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 5 werden verwendet für  

 (3) Die verbleibenden Mittel nach § 4 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 5 a) werden verwendet für 

1. den Bau und Ausbau der in Absatz 2 ge-
nannten Straßen,  

 1.  unverändert 

2. Deckenbaumaßnahmen der in Absatz 2 
genannten Straßen,  

 2.  unverändert 

3. den Bau und Ausbau von Gemeindestra-
ßen, soweit sie nach § 2 Nummer 1 des 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 
Schleswig-Holstein vom 15. Dezem-
ber 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 358) geför-
dert werden, sowie von anderen ver-
kehrswichtigen kommunalen Straßen-
baumaßnahmen, 

 3.  unverändert 

4. Maßnahmen des ruhenden Verkehrs, so-
weit sie nach § 2 Nummer 3 und 4 des 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 
Schleswig-Holstein vom 

 4.  unverändert 
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15. Dezember 2006 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 358) gefördert werden, sowie 

5. Kreuzungsmaßnahmen nach dem Eisen-
bahnkreuzungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. März 1971 
(BGBl. I S. 337), zuletzt geändert durch 
Artikel 281 der Verordnung vom 
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), so-
weit Gemeinden und Kreise als Baulast-
träger der kreuzenden Straße Kostenan-
teile zu tragen haben. 

 5.  unverändert 

Die Mittel werden den Trägern der Straßen-
baulast auf Antrag bis zur Höhe von 85 % 
ihrer tatsächlichen Aufwendungen gewährt; 
andere Zuweisungen aus öffentlichen Haus-
halten, die nicht in diesem Gesetz geregelt 
sind, sind auf die Höchstgrenze anzurechnen. 
Über die Höhe der Zuweisungen entscheidet 
das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie. 

 Die Mittel werden den Trägern der Straßen-
baulast auf Antrag bis zur Höhe von 85 % 
ihrer tatsächlichen Aufwendungen gewährt; 
andere Zuweisungen aus öffentlichen Haus-
halten, die nicht in diesem Gesetz geregelt 
sind, sind auf die Höchstgrenze anzurechnen. 
Über die Höhe der Zuweisungen entscheidet 
das für Verkehr zuständige Ministerium. 

  (4) Von den nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 5 b) bereitgestellten Mitteln erhalten 
die Kreise und kreisfreien Städte Zuwei-
sungen für Maßnahmen in den Bereichen 
Straßenerhaltung, ÖPNV einschließlich 
Barrierefreiheit und Breitbandförderung in 
Abstimmung mit der Breitbandförderung 
des Landes. Die Aufteilung der Mittel er-
folgt nach der Länge des jeweiligen Kreis-
straßennetzes im jeweils vorvergangenen 
Jahr als Grundlage der Berechnung der 
Zuweisungen nach Absatz 2. 

§ 16 
Zuweisungen zur Förderung 

von Frauenhäusern und Frau-
enberatungsstellen 

 § 16 
Zuweisungen zur Förderung 

von Frauenhäusern und Frau-
enberatungsstellen 

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten 
aus den nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 
bereitgestellten Mittel Zuweisungen zur För-
derung 

 (1) unverändert 

1. von Personal-, Sach- und Mietkosten von 
Frauenhäusern, 

  

2. der regionalen Koordination des Koopera-
tions- und Interventionskonzeptes bei 
häuslicher Gewalt sowie 

  

3. von Frauenberatungsstellen.   

(2) Statt der Mietkosten nach Absatz 1 Num-
mer 1 können für Kredite zur Finanzierung 
von Gebäuden für Frauenhäuser die tatsäch-
lich gezahlten Zinsen und Tilgungen in ver-

 (2) unverändert 
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gleichbarer Höhe berücksichtigt werden. 

(3) Zwischen dem Land und den jeweiligen 
Kreisen und kreisfreien Städten kann in Ver-
einbarungen geregelt werden, dass das Land 
die Zuweisungen nach Absatz 1 mit Wirkung 
für die Kommunen leistet und ihre Verwen-
dung prüft. 

 (3) unverändert 

(4) Über die Bewilligung der Zuweisungen 
entscheidet das Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Familie und Gleichstellung. 

 (4) Über die Bewilligung der Zuweisungen 
entscheidet das für Soziales zuständige 
Ministerium. 

§ 17 
Zuweisungen zur Förderung 

des Büchereiwesens 

 § 17 
Zuweisungen zur Förderung 

des Büchereiwesens 

(1) Die Gemeinden, Kreise und Ämter, die 
Mitglieder des Büchereivereins Schleswig-
Holstein sind, erhalten aus den nach § 4 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 7 bereitgestellten Mit-
teln Zuweisungen zur Förderung des Bü-
chereiwesens. 

 (1) unverändert 

(2) Über die Bewilligung der Zuweisungen 
entscheidet das Ministerium für Justiz, Kultur 
und Europa. 

 (2) Über die Bewilligung der Zuweisungen 
entscheidet das für Kultur zuständige Minis-
terium. 

§ 18 
Zuweisungen zur Förderung 

von Kindertageseinrichtungen 
und Tagespflegestellen 

 § 18 
Zuweisungen zur Förderung 

von Kindertageseinrichtungen 
und Tagespflegestellen 

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten 
aus den nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 
bereitgestellten Mitteln Zuweisungen zur Be-
treuung und Förderung von Kindern in Kinder-
tageseinrichtungen nach § 25 Absatz 1 des 
Kindertagesstättengesetzes vom 
12. Dezember 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 651), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 466), 
und in Tagespflegestellen nach § 30 des Kin-
dertagesstättengesetzes. 

 (1) unverändert 

(2) Über die Bewilligung der Zuweisungen 
entscheidet das Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Familie und Gleichstellung. Bei der 
Verteilung an die einzelnen Kreise und kreis-
freien Städte berücksichtigt es insbesondere 
die Zahl der betreuten Kinder vom vollendeten 
dritten Lebensjahr in Kindertageseinrichtun-
gen und öffentlich geförderter Kindertages-
pflege, die Dauer der Betreuung sowie den 
Anteil der Kinder aus überwiegend nicht 
deutsch sprechenden Familien im vergange-
nen Jahr.  

 (2) Über die Bewilligung der Zuweisungen 
entscheidet das für Soziales zuständige 
Ministerium Bei der Verteilung an die einzel-
nen Kreise und kreisfreien Städte berücksich-
tigt es insbesondere die Zahl der betreuten 
Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr in 
Kindertageseinrichtungen und öffentlich ge-
förderter Kindertagespflege, die Dauer der 
Betreuung sowie den Anteil der Kinder aus 
überwiegend nicht deutsch sprechenden Fa-
milien im vergangenen Jahr. 

 - 24 - 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 18. Wahlperiode Drucksache 18/2399 
 

  (3) Die Kreise und kreisfreien Städte kön-
nen den Anteil der Zuweisung für die Be-
treuung von Schulkindern sowohl an Trä-
ger von Kindertageseinrichtungen (Horte) 
als auch an Träger von Betreuungsangebo-
ten an Schulen mit Primarstufe und von 
offenen Ganztagsschulen weiterleiten. 

Achter Teil 
Umlagen 

 Achter Teil 
Umlagen 

§ 19 
Kreisumlage 

 § 19 
Kreisumlage 

(1) Soweit die sonstigen Einnahmen oder 
Erträge und Einzahlungen eines Kreises sei-
nen Bedarf nicht decken, ist eine Umlage von 
den kreisangehörigen Gemeinden und ge-
meindefreien Gutsbezirken zu erheben 
(Kreisumlage). 

 (1) unverändert 

(2) Die Kreisumlage wird für jedes Haushalts-
jahr in einem Prozentsatz (Umlagesatz) der 
Umlagegrundlagen bemessen. Umlagegrund-
lagen sind die für die kreisangehörigen Ge-
meinden ermittelten Steuerkraftmesszahlen 
(§ 7) zuzüglich ihrer Gemeindeschlüsselzu-
weisungen (§ 5) und abzüglich ihrer Zahlun-
gen in die Finanzausgleichsumlage (§ 21). 

 (2) unverändert 

(3) Die Kreise haben vor jeder Entscheidung 
über eine Veränderung des Umlagesatzes die 
dem jeweiligen Kreis angehörenden Gemein-
den und gemeindefreien Gutsbezirke anzuhö-
ren. Eine Erhöhung des Umlagesatzes ist nur 
zulässig, wenn die anderen in Betracht kom-
menden Möglichkeiten, den Kreishaushalt 
auszugleichen, ausgeschöpft sind. Der Kreis 
legt in der Anhörung seine Maßnahmen zur 
Vermeidung der Erhöhung dar. 

 (3) Die Kreise haben vor jeder Entscheidung 
über eine Veränderung des Umlagesatzes die 
dem jeweiligen Kreis angehörenden Gemein-
den und gemeindefreien Gutsbezirke anzuhö-
ren. Der Kreis legt in der Anhörung seine 
Maßnahmen zur Vermeidung der Erhöhung 
dar. 

(4) Erfolgt die Beschlussfassung über die 
Festsetzung oder Änderung des Umlagesat-
zes nach dem 30. Juni eines Jahres, darf der 
Umlagesatz den bisherigen Umlagesatz nicht 
übersteigen. Ist die Haushaltssatzung bei 
Beginn des Haushaltsjahres noch nicht be-
kannt gemacht, darf der Kreis Kreisumlage 
nach dem Umlagesatz des Vorjahres erhe-
ben. 

 (4) unverändert 

(5) Der Kreis kann die finanziellen Folgen von 
Vereinbarungen zwischen dem Kreis und ei-
ner oder mehrerer Gemeinden, durch die von 
der allgemeinen Verteilung der Aufgaben zwi-
schen dem Kreis und den Gemeinden abge-
wichen wird, bei der Kreisumlage der be-

 (5) unverändert 
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troffenen Gemeinde oder Gemeinden berück-
sichtigen. Dies gilt für Vereinbarungen mit 
Ämtern hinsichtlich der Kreisumlage der 
amtsangehörigen Gemeinden entsprechend. 

(6) Die Kreisumlage ist monatlich zu zahlen. 
Für rückständige Beträge können Verzugszin-
sen erhoben werden. 

 (6) unverändert 

§ 20 
Amtsumlage 

 § 20 
Amtsumlage 

Soweit Ämter eine Amtsumlage nach den 
Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes 
erheben (§ 21 Absatz 2 Satz 1 Amtsordnung), 
gelten § 19 Absatz 2 und 5 entsprechend. 

  unverändert 

§ 21 
Finanzausgleichsumlage 

 § 21 
Finanzausgleichsumlage 

(1) Übersteigt die Steuerkraftmesszahl einer 
Gemeinde (§ 7) ihre Ausgangsmesszahl (§ 6), 
wird von der Gemeinde eine Finanzaus-
gleichsumlage in Höhe von 40 % des über-
steigenden Betrages erhoben. Die Finanz-
ausgleichsumlage fließt 

 (1) Übersteigt die Steuerkraftmesszahl einer 
Gemeinde (§ 7) ihre Ausgangsmesszahl (§ 6) 
um weniger als 20 %, wird von der Ge-
meinde eine Finanzausgleichsumlage in 
Höhe von 30 % des übersteigenden Betra-
ges erhoben. Übersteigt die Steuerkraft-
messzahl einer Gemeinde ihre Ausgangs-
messzahl um 20 % und mehr, wird von der 
Gemeinde eine Finanzausgleichsumlage 
bis zur Grenze des Satzes 1 in Höhe von 
30 % und darüber hinaus in Höhe von 50 % 
des übersteigenden Betrages erhoben. Die 
Finanzausgleichsumlage fließt 

1. zu 50 % den nach § 4 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 zu verteilenden Mitteln und  

 1. zu 50 % den nach § 4 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 zu verteilenden Mitteln und 

2. zu 50 % dem Kreis zu, von dessen Ge-
meinde die Umlage aufgebracht wird. 

 2. zu 50 % dem Kreis zu, von dessen Ge-
meinde die Umlage aufgebracht wird. 

(2) Die Finanzausgleichsumlage ist von der 
kreisangehörigen Gemeinde zusammen mit 
der Kreisumlage (§ 19) an den Kreis zu zah-
len. Dieser ist verpflichtet, den Anteil der Fi-
nanzausgleichsumlage nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 unverzüglich an das Land weiter-
zuleiten. Dieser Anteil der Finanzausgleichs-
umlage kann mit der Zahlung der Schlüssel-
zuweisungen an den Kreis (§ 33 Absatz 1) 
verrechnet werden. 

 (2) unverändert 

(3) § 32 Absatz 1 und § 33 Absatz 1 und 2 
gelten entsprechend. 

 (3) unverändert 
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Neunter Teil 
Leistungen außerhalb der Ver-

bundwirtschaft 

 Neunter Teil 
Leistungen außerhalb der Ver-

bundwirtschaft 

§ 22 
Kommunaler Investitionsfonds 

 § 22 
Kommunaler Investitionsfonds 

(1) Der bei der Investitionsbank Schleswig-
Holstein gebildete Fonds zur Vergabe von 
Darlehen und Zuschüssen für kommunale 
Infrastrukturinvestitionen (Kommunaler Inves-
titionsfonds) ist ein rechtlich unselbständiges, 
zweckgebundenes Sondervermögen des 
Landes nach § 26 Absatz 2 der Landeshaus-
haltsordnung. Es wird von der Investitions-
bank Schleswig-Holstein im Auftrage des In-
nenministeriums treuhänderisch verwaltet. 

 (1) Der bei der Investitionsbank Schleswig-
Holstein gebildete Fonds zur Vergabe von 
Darlehen und Zuschüssen für kommunale 
Infrastrukturinvestitionen (Kommunaler Inves-
titionsfonds) ist ein rechtlich unselbständiges, 
zweckgebundenes Sondervermögen des Lan-
des nach § 26 Absatz 2 der Landeshaushalts-
ordnung. Es wird von der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein im Auftrage des für Inne-
res zuständigen Ministeriums treuhände-
risch verwaltet. 

(2) Für die Herrichtung und Erweiterung der 
Landesfeuerwehrschule einschließlich der 
Einrichtungskosten sind aus dem Vermögen 
des Kommunalen Investitionsfonds nach Ab-
satz 1 Mittel in Höhe von 8,997 Millionen Euro 
in Anspruch genommen worden. Das Land 
führt diese Mittel seit 2003 in Höhe von jähr-
lich 0,4 Millionen Euro aus dem Aufkommen 
aus der Feuerschutzsteuer dem Vermögen 
des Kommunalen Investitionsfonds wieder zu. 

 (2) unverändert 

(3) Aus dem Vermögen des Kommunalen 
Investitionsfonds werden jährlich zum 1. April 
1,0 Millionen Euro entnommen und zweckge-
bunden zur Finanzierung von Maßnahmen 
gemeinde- und kreisübergreifender Zusam-
menarbeit im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnik einschließlich der 
Grundlagen- und Entwicklungsarbeit verwen-
det. Über die Mittelverwendung entscheiden 
die Landesverbände der Gemeinden und 
Kreise in Abstimmung mit der Ministerpräsi-
dentin oder dem Ministerpräsidenten. Die 
Beträge werden im Einzelplan 14 des Lan-
deshaushalts vereinnahmt und bereitgestellt. 
Nicht benötigte Mittel werden dem Vermögen 
des Kommunalen Investitionsfonds wieder 
zugeführt. 

 (3) unverändert 

(4) Von dem Vermögen des Kommunalen 
Investitionsfonds nach Absatz 1 werden im 
Benehmen mit den Landesverbänden der 
Gemeinden und Kreise bis zu 
6,3 Millionen Euro entnommen und zweckge-
bunden zur Finanzierung des Umbaus und 
der Sanierung der Spielstätte der Schleswig-
Holsteinischen Landestheater und Sinfonieor-
chester GmbH in Schleswig-Hesterberg ver-

 (4) unverändert 
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wendet. 

(5) Von dem Vermögen des Kommunalen 
Investitionsfonds nach Absatz 1 werden im 
Benehmen mit den Landesverbänden der 
Gemeinden und Kreise bis zu 250.000 Euro 
entnommen und zweckgebunden zur Finan-
zierung von investiven, insbesondere energe-
tischen Maßnahmen an der Verwaltungsaka-
demie in Bordesholm verwendet. 

 (5) unverändert 

(6) Die Investitionsbank Schleswig-Holstein ist 
ermächtigt, für den Kommunalen Investitions-
fonds Kapitalmarktmittel aufzunehmen. Die 
Schulden des Fonds dürfen sein Nettovermö-
gen nicht überschreiten. 

 (6) unverändert 

(7) Die Gemeinden, Kreise, Ämter, Zweckver-
bände sowie Wasser- und Bodenverbände, 
soweit sie kommunale Aufgaben wahrneh-
men, erhalten aus dem Kommunalen Investi-
tionsfonds Darlehen und Zuschüsse für kom-
munale Infrastrukturmaßnahmen. Von der 
Förderung ausgeschlossen sind Finanzierun-
gen von Krankenhäusern, sonstigen kommu-
nalen Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
des Pflegedienstes und des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs sowie Kraftwerksanlagen 
zur Energie- und Wärmeversorgung. 

 (7) unverändert 

(8) Zuschüsse können im Benehmen mit den 
Landesverbänden der Gemeinden und Kreise 
für festzulegende Förderschwerpunkte über 
ein gesondertes Programm vergeben werden. 
Die Höhe der zur Verfügung gestellten Zu-
schüsse ist begrenzt auf den Zuwachs des 
Nettovermögens des Fonds. 

 (8) unverändert 

(9) Über den Kommunalen Investitionsfonds 
verfügt das Innenministerium. 

 (9) Über den Kommunalen Investitionsfonds 
verfügt das für Inneres zuständige Ministe-
rium. 

(10) Die Zins- und Tilgungsleistungen für die 
Darlehen fließen dem Kommunalen Investiti-
onsfonds wieder zu. 

 (10) unverändert 

(11) Bei einer Auflösung des Kommunalen 
Investitionsfonds wird das verbleibende Ver-
mögen den nach § 4 Absatz 1 zu verteilenden 
Beträgen zugeführt. 

 (11) unverändert 

§ 23 
Feuerschutzsteuer 

 § 23 
Feuerschutzsteuer 

(1) Das Aufkommen der Feuerschutzsteuer 
fließt, soweit es nicht für Zwecke des Absat-
zes 2 benötigt wird, den Kreisen und kreis-
freien Städten zur Förderung des abwehren-
den Brandschutzes und der technischen Hilfe 

 (1) Das Aufkommen der Feuerschutzsteuer 
fließt, soweit es nicht für Zwecke des Absat-
zes 2 benötigt wird, den Kreisen und kreis-
freien Städten zur Förderung des abwehren-
den Brandschutzes und der technischen Hilfe 
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zu. Die Aufteilung des Aufkommens erfolgt 
nach einem vom Innenministerium nach An-
hörung des Brandschutzbeirates festzuset-
zenden Schlüssel. 

zu. Die Aufteilung des Aufkommens erfolgt 
nach einem vom für Inneres zuständigen 
Ministerium nach Anhörung des Brand-
schutzbeirates festzusetzenden Schlüssel. 

(2) Aus dem Aufkommen der Feuerschutz-
steuer werden im Übrigen bereitgestellt 

 (2) Aus dem Aufkommen der Feuerschutz-
steuer werden im Übrigen bereitgestellt 

1. der für den Betrieb, die Unterhaltung und 
den Ausbau der Landesfeuerwehrschule 
erforderliche Betrag, 

 1.  unverändert 

2. ein dem Innenministerium zur Durchfüh-
rung besonderer Maßnahmen im Bereich 
des Feuerwehrwesens zur Verfügung ste-
hender Betrag, der 15 % des Steuerauf-
kommens nicht übersteigen darf, 

 2. ein dem für Inneres zuständige Ministe-
rium zur Durchführung besonderer Maß-
nahmen im Bereich des Feuerwehrwesens 
zur Verfügung stehender Betrag, der 15 % 
des Steueraufkommens nicht übersteigen 
darf, 

3. der für die Zuführung an den Kommunalen 
Investitionsfonds nach § 22 Absatz 2 er-
forderliche Betrag. 

 3.  unverändert 

§ 24 
Zuweisungen des Landes zur 
Förderung von freiwilligen ge-
meindlichen Gebietsänderun-

gen 

 § 24 
Zuweisungen des Landes zur 
Förderung von freiwilligen ge-
meindlichen Gebietsänderun-

gen 

(1) Wird eine Gemeinde  (1) unverändert 

1. in eine andere Gemeinde eingegliedert 
(Eingemeindung), 

  

2. mit einer oder mehreren Gemeinden zu 
einer neuen Gemeinde zusammenge-
schlossen (Vereinigung), 

  

3. auf mehrere Gemeinden aufgeteilt (Auflö-
sung), 

  

erhält der jeweilige Rechtsnachfolger oder 
erhalten die jeweiligen Rechtsnachfolger eine 
einmalige Zuweisung. 

  

(2) Die Zuweisung beträgt in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 1 und 2  50 Euro je Ein-
wohnerin und Einwohner der beteiligten nach 
der Einwohnerzahl kleineren Gemeinde oder 
Gemeinden und in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 3  50 Euro je Einwohnerin und Ein-
wohner der Gemeinde, die aufgelöst wird. Die 
Zuweisung beträgt in der Summe jedoch min-
destens 30.000 Euro und höchstens 
100.000 Euro je Gemeinde, die durch Einge-
meindung oder Auflösung in einer Gemeinde 
oder mehreren Gemeinden aufgeht. Das Glei-
che gilt im Falle einer Vereinigung zu einer 
neuen Gemeinde für die nach der Einwohner-

 (2) unverändert 
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zahl kleinere Gemeinde oder kleineren Ge-
meinden. 

(3) Über die Bewilligung der Zuweisung ent-
scheidet das Innenministerium. Die Zuwei-
sung wird nach dem Wirksamwerden der Ge-
bietsänderung ausgezahlt. Im Falle der Auflö-
sung einer Gemeinde wird die Zuweisung 
jeweils anteilig nach der Einwohnerzahl den 
betroffenen Gemeinden gewährt. 

 (3) Über die Bewilligung der Zuweisung ent-
scheidet das für Inneres zuständige Minis-
terium. Die Zuweisung wird nach dem Wirk-
samwerden der Gebietsänderung ausgezahlt. 
Im Falle der Auflösung einer Gemeinde wird 
die Zuweisung jeweils anteilig nach der Ein-
wohnerzahl den betroffenen Gemeinden ge-
währt. 

§ 25 
Zuweisungen des Landes an 

die Gemeinden zum Ausgleich 
der Belastungen aus der Neu-

regelung des Familienleis-
tungsausgleichs 

 § 25 
Zuweisungen des Landes an 

die Gemeinden zum Ausgleich 
der Belastungen aus der Neu-

regelung des Familienleis-
tungsausgleichs 

(1) Das Land stellt den Gemeinden 26 % von 
den Umsatzsteuermehreinnahmen des Lan-
des nach § 1 Satz 6 des Gesetzes über den 
Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern 
vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 
3956), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2401), 
nach Berücksichtigung der Auswirkungen des 
Finanzausgleichs unter den Ländern zur Ver-
fügung. 

  unverändert 

(2) Die Zuweisungen werden nach den in der 
Anlage der Landesverordnung über die Auftei-
lung und Auszahlung des Gemeindeanteils an 
der Einkommensteuer und die Abführung der 
Gewerbesteuerumlage vom 8. Mai 1979 
(GVOBl. Schl.-H. S. 364), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 15. August 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 352), enthaltenen 
Schlüsselzahlen auf die Gemeinden aufge-
teilt. 

  

(3) Für die Berechnung der Zuweisungen gel-
ten die Vorschriften des § 3 Absatz 3 und 4, 
für die Auszahlung der Zuweisung die Vor-
schriften des § 33 entsprechend. 

  

§ 26 
Zuweisungen des Landes an 

die Kreise und kreisfreien Städ-
te für den Ausbau der Betreu-
ungsangebote für Kinder bis 
zum vollendeten dritten Le-

bensjahr 

 § 26 
Zuweisungen des Landes an 

die Kreise und kreisfreien Städ-
te für den Ausbau der Betreu-
ungsangebote für Kinder bis 
zum vollendeten dritten Le-

bensjahr 

(1) Der Bund beteiligt sich aus seinem Um-
satzsteueranteil nach Maßgabe des Kinder-
förderungsgesetzes vom 10. Dezember 2008 

 (1) unverändert 
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(BGBl. I S. 2403) an den zusätzlich entste-
henden Betriebskosten. Das Land leitet die 
hiernach auf Schleswig-Holstein entfallenden 
Umsatzsteuermehreinnahmen an die Kreise 
und kreisfreien Städte unter Berücksichtigung 
der Auswirkungen des Finanzausgleichs unter 
den Ländern weiter. Zusätzlich leitet das Land 
auch den auf Schleswig-Holstein entfallenden 
Umsatzsteueranteil an die Kreise und kreis-
freie Städte weiter, mit dem sich der Bund 
nach Maßgabe des Gesetzes zur zusätzlichen 
Förderung von Kindern bis zum vollendeten 
dritten Lebensjahr in Kindertageseinrichtun-
gen und in Tagespflege vom 
15. Februar 2013 (BGBl. I S. 250) an den 
Betriebskosten beteiligt hat. 

(2) Das Land stellt Mittel in gleicher Höhe zur 
Verfügung, wie sie nach Absatz 1 Satz 2 auf 
Schleswig-Holstein entfallen. Das Land kann 
nach Maßgabe des Haushalts zusätzliche 
Mittel zur Verfügung stellen. 

 (2) unverändert 

(3) Über die Bewilligung der Zuweisungen 
entscheidet das Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Familie und Gleichstellung. Bei der 
Verteilung an die einzelnen Kreise und kreis-
freien Städte berücksichtigt es insbesondere 
die Zahl der betreuten Kinder unter drei Jah-
ren in Kindertageseinrichtungen und öffentlich 
geförderter Kindertagespflege, die Dauer der 
Betreuung sowie den Anteil der Kinder aus 
überwiegend nicht deutsch sprechenden Fa-
milien im vergangenen Jahr. 

 (3) Über die Bewilligung der Zuweisungen 
entscheidet das für Soziales zuständige 
Ministerium. Bei der Verteilung an die einzel-
nen Kreise und kreisfreien Städte berücksich-
tigt es insbesondere die Zahl der betreuten 
Kinder unter drei Jahren in Kindertagesein-
richtungen und öffentlich geförderter Kinderta-
gespflege, die Dauer der Betreuung sowie den 
Anteil der Kinder aus überwiegend nicht 
deutsch sprechenden Familien im vergange-
nen Jahr. 

(4) Für die Berechnung der Zuweisungen gel-
ten die Vorschriften des § 3 Absatz 3 und 4 
entsprechend. 

 (4) unverändert 

§ 27 
Zuweisungen des Landes an 

die Kreise und kreisfreien Städ-
te für die Sprachbildung in 
Kindertageseinrichtungen 

 § 27 
Zuweisungen des Landes an 

die Kreise und kreisfreien Städ-
te für die Sprachbildung in Kin-

dertageseinrichtungen 

(1) Das Land stellt den Kreisen und kreis-
freien Städten für die Sprachbildung in Kinder-
tageseinrichtungen jährlich 4,0 Millionen Euro 
zur Verfügung. Die Mittel sind für Kinder mit 
besonderem Förderbedarf bei der sprachli-
chen Entwicklung und beim Erlernen der 
deutschen Sprache einzusetzen. 

 (1) unverändert 

(2) Über die Bewilligung der Zuweisungen 
entscheidet das Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Familie und Gleichstellung. Bei der 
Verteilung an die einzelnen Kreise und kreis-
freien Städte berücksichtigt es insbesondere 

 (2) Über die Bewilligung der Zuweisungen 
entscheidet das für Soziales zuständige 
Ministerium. Bei der Verteilung an die einzel-
nen Kreise und kreisfreien Städte berücksich-
tigt es insbesondere die Zahl der betreuten 
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die Zahl der betreuten Kinder vom vollendeten 
dritten Lebensjahr in Kindertageseinrichtun-
gen und öffentlich geförderter Kindertages-
pflege und den Anteil der Kinder aus überwie-
gend nicht deutsch sprechenden Familien im 
vergangenen Jahr. 

Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr in 
Kindertageseinrichtungen und öffentlich ge-
förderter Kindertagespflege und den Anteil der 
Kinder aus überwiegend nicht deutsch spre-
chenden Familien im vergangenen Jahr. 

§ 28 
Zuweisungen des Landes an 

die Kreise und kreisfreien Städ-
te für Schulsozialarbeit und 

Hortmittagessen 

 § 28 
Zuweisungen des Landes an 

die Kreise und kreisfreien Städ-
te für Schulsozialarbeit und 

Hortmittagessen 

(1) Das Land stellt den Kreisen und kreis-
freien Städten für Maßnahmen der Schulsozi-
alarbeit jährlich 17,7 Millionen Euro zur Wei-
terleitung an die Schulträger zur Verfügung. 
Für Hortmittagessen von schulpflichtigen Kin-
dern, die die sonstigen Fördervoraussetzun-
gen der Leistungen für Bildung- und Teilhabe 
nach dem SGB II, SGB XII, § 6b Bundeskin-
dergeldgesetz und AsylbLG erfüllen, werden 
jährlich 300.000 Euro zur Verfügung gestellt.  

 (1) Das Land stellt den Kreisen und kreisfreien 
Städten für Maßnahmen der Schulsozialarbeit 
(Betreuung, Beratung und Unterstützung 
der Schülerinnen und Schüler) jährlich 
13,2 Millionen Euro zur Weiterleitung an die 
Schulträger zur Verfügung. Hierbei sollen die 
Schulen der dänischen Minderheit ange-
messen berücksichtigt werden. Für Hortmit-
tagessen von schulpflichtigen Kindern, die die 
sonstigen Fördervoraussetzungen der Leis-
tungen für Bildung und Teilhabe nach dem 
SGB II, SGB XII, § 6 b Bundeskindergeldge-
setz und AsylbLG erfüllen, werden darüber 
hinaus jährlich 300.000 Euro zur Verfügung 
gestellt. 

(2) Über die Bewilligung der Zuweisungen für 
Maßnahmen der Schulsozialarbeit entschei-
det das Ministerium für Bildung und Wissen-
schaft. Die Mittel dienen der Unterstützung 
der Schulen bei der Erfüllung ihres pädagogi-
schen Auftrags. Bei der Verteilung der Mittel 
an die Kreise und kreisfreien Städte werden 
die einzelnen Schularten, die jeweilige Zahl 
der Schülerinnen und Schüler, die Notwen-
digkeit von präventiven Ansätzen vor allem im 
Primarbereich, die Belastungssituation einzel-
ner Schulstandorte sowie der spezifische För-
derbedarf bei der inklusiven Beschulung be-
rücksichtigt. 

 (2) Die Höhe der Mittel bemisst sich nach 
dem Prozentanteil, mit dem der einzelne 
Kreis beziehungsweise die kreisfreie Stadt 
im jeweils vorvergangenen Jahr am Ge-
samtvolumen der Ausgleichsleistungen 
des Bundes gemäß § 8 Absatz 1 des Ge-
setzes zur Ausführung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch und des § 6 b Bundes-
kindergeldgesetz beteiligt war. Die Vertei-
lung erfolgt durch das für Bildung zustän-
dige Ministerium. Dieses kann mit dem Ziel 
einer Rahmensteuerung weitere Bestimmun-
gen für den Einsatz der Mittel treffen. 

(3) Über die Bewilligung der Zuweisungen für 
Hortmittagessen entscheidet das Ministerium 
für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleich-
stellung. Bei der Verteilung an die Kreise und 
kreisfreien Städte berücksichtigt es insbeson-
dere die Zahl der betreuten Schulkinder in 
Kindertageseinrichtungen mit Mittagsverpfle-
gung im vergangenen Jahr. 

 (3) Über die Bewilligung der Zuweisungen für 
Hortmittagessen entscheidet das für Soziales 
zuständige Ministerium. Bei der Verteilung 
an die Kreise und kreisfreien Städte berück-
sichtigt es insbesondere die Zahl der betreu-
ten Schulkinder in Kindertageseinrichtungen 
mit Mittagsverpflegung im vergangenen Jahr. 
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Zehnter Teil 
Gemeinsame Vorschriften 

 Zehnter Teil 
Gemeinsame Vorschriften 

§ 29 
Beirat für den kommunalen Fi-

nanzausgleich 

 § 29 
Beirat für den kommunalen Fi-

nanzausgleich 

(1) Dem Beirat für den kommunalen Finanz-
ausgleich gehören als Mitglieder jeweils zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter des 

 (1) Dem Beirat für den kommunalen Finanz-
ausgleich gehören als Mitglieder jeweils zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter des 

1. Innenministeriums,  1. für Inneres zuständigen Ministeriums, 

2. Finanzministeriums,  2. für Finanzen zuständigen Ministeriums, 

3. Schleswig-Holsteinischen Gemeindeta-
ges, 

 3.  unverändert 

4. Städtebundes Schleswig-Holstein,  4.  unverändert 

5. Städtetages Schleswig-Holstein und  5.  unverändert 

6. Schleswig-Holsteinischen Landkreistages  6.  unverändert 

an. Die Mitglieder der Landesverbände der 
Gemeinden und Kreise werden auf Vorschlag 
des jeweiligen Verbandes vom Innenministe-
rium berufen und abberufen. 

 an. Die Mitglieder der Landesverbände der 
Gemeinden und Kreise werden auf Vorschlag 
des jeweiligen Verbandes vom für Inneres 
zuständige Ministerium berufen und abberu-
fen. 

(2) Den Vorsitz des Beirats führt eine Vertre-
terin oder ein Vertreter des Innenministeri-
ums. Die oder der Vorsitzende ruft den Beirat 
nach Bedarf sowie auf Wunsch eines Mit-
glieds des Beirats zu einer Sitzung zusam-
men. Beschlüsse des Beirats erfolgen ein-
stimmig. Die Mitglieder erhalten keinen Ersatz 
ihrer Auslagen und des entgangenen Arbeits-
verdienstes. Der Beirat kann sich eine Ge-
schäftsordnung geben. 

 (2) Den Vorsitz des Beirats führt eine Vertrete-
rin oder ein Vertreter des für Inneres zustän-
dige Ministerium . Die oder der Vorsitzende 
ruft den Beirat nach Bedarf sowie auf Wunsch 
eines Mitglieds des Beirats zu einer Sitzung 
zusammen. Beschlüsse des Beirats erfolgen 
einstimmig. Die Mitglieder erhalten keinen 
Ersatz ihrer Auslagen und des entgangenen 
Arbeitsverdienstes. Der Beirat kann sich eine 
Geschäftsordnung geben. 

(3) Der Beirat berät das Innenministerium in 
Fragen des kommunalen Finanzausgleichs. 
Er soll vor Entscheidungen der Landesregie-
rung über den kommunalen Finanzausgleich 
gehört werden. 

 (3) Der Beirat berät das für Inneres zustän-
dige Ministerium in Fragen des kommunalen 
Finanzausgleichs. Er soll vor Entscheidungen 
der Landesregierung über den kommunalen 
Finanzausgleich gehört werden. 

(4) Sonstige Mitwirkungsrechte der Gemein-
den und Kreise bleiben unberührt. 

 (4) unverändert 

§ 30 
Ermittlung der Einwohnerzahl 

 § 30 
Ermittlung der Einwohnerzahl 

(1) Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Geset-
zes gilt für Gemeinden die vom Statistischen 
Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 
nach dem Stand vom 31. März des vergange-
nen Jahres fortgeschriebene Bevölkerung. 

 (1) unverändert 
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Abweichend hiervon wird die durchschnittliche 
Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. März 
jeweils des vergangenen und der dem ver-
gangenen Jahr vorhergehenden zwei Jahren 
angesetzt, wenn diese höher ist als die Ein-
wohnerzahl nach Satz 1. Die nach Satz 2 
ermittelte Einwohnerzahl ist auf eine ganze 
Zahl abzurunden. 

(2) Als Einwohnerzahl eines Kreises gilt die 
Summe der Einwohnerzahlen, die nach Ab-
satz 1 für die kreisangehörigen Gemeinden 
des Kreises ermittelt wurde. 

 (2) Als Einwohnerzahl eines Kreises gilt die 
Summe der Einwohnerzahlen, die nach Ab-
satz 1 für die kreisangehörigen Gemeinden 
des Kreises ermittelt wurde. Für die Einwoh-
nerzahl mit Stichtag 31. März 2012 werden 
die Einwohnerzahlen zugrunde gelegt, die 
für den Finanzausgleich 2013 Anwendung 
fanden. Für die Einwohnerzahl mit Stichtag 
31. März 2013 werden die Einwohnerzahlen 
zugrunde gelegt, die für den Finanzaus-
gleich 2014 Anwendung fanden. 

  (3) Hat das Statistische Amt für Hamburg 
und Schleswig-Holstein die Bevölkerung 
nach dem Stand vom 31. März 2014 am 
15. Januar 2015 noch nicht fortgeschrie-
ben, gilt als Einwohnerzahl im Sinne dieses 
Gesetzes für die Festsetzung der Finanz-
ausleistungen für das Jahr 2015 die vom 
Statistischen Amt für Hamburg und 
Schleswig-Holstein nach dem Stand vom 
31. Dezember 2013 fortgeschriebene Be-
völkerung. 

§ 31 
Begriffsbestimmungen und sta-

tistische Grundlagen 

 § 31 
Begriffsbestimmungen und sta-

tistische Grundlagen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten  (1) unverändert 

1. Finanzausgleichsjahr:   

das Haushaltsjahr, für das die Zahlungen 
geleistet werden, 

  

2. vergangenes Jahr:   

das Jahr, welches dem Finanzausgleichs-
jahr vorhergeht, 

  

3. vorvergangenes Jahr:   

das Jahr, welches dem vergangenen Jahr 
vorhergeht. 

  

(2) Als gewogener Durchschnitt des Hebesat-
zes für die Grundsteuer von den Grundstü-
cken sowie des Hebesatzes für die Gewerbe-
steuer im Sinne dieses Gesetzes gelten die 
vom Statistischen Amt für Hamburg und 

 (2) Der gewogene Durchschnitt des Hebesat-
zes für die Grundsteuer von den Grundstü-
cken sowie des Hebesatzes für die Gewerbe-
steuer im Sinne dieses Gesetzes werden aus 
den vom Statistischen Amt für Hamburg und 
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Schleswig-Holstein mit dem Realsteuerver-
gleich veröffentlichten Hebesätze. 

Schleswig-Holstein ermittelten Ist-
Aufkommen im Zeitraum vom 1. Juli des 
vorvergangenen Jahres bis zum 30. Juni 
des vergangenen Jahres und den für den 
30. Juni des Vorjahres ermittelten Hebes-
ätzen gebildet. 

(3) Als gewogener Durchschnitt der Umlages-
ätze für die Kreisumlage im Sinne dieses Ge-
setzes gilt der auf zwei Nachkommastellen 
gerundete Prozentsatz, der sich aus der Divi-
sion der Summe des Kreisumlageaufkom-
mens aller Kreise des vorvergangenen Jahres 
durch die Summe der Umlagegrundlagen aller 
Kreise (§ 9 Absatz 3 Satz 2) des vorvergan-
genen Jahres ergibt. Das Kreisumlageauf-
kommen eines Kreises wird ermittelt, indem 
die Umlagegrundlagen mit dem Kreisumlage-
satz (§ 19) multipliziert werden. 

 (3) unverändert 

(4) Die Anzahl der Personen im Sinne dieses 
Gesetzes, die in Bedarfsgemeinschaften nach 
dem zweiten Buch des Sozialgesetzbuches 
leben, wird als Jahresdurchschnitt aus den 
Monatsberichten der Bundesagentur für Arbeit 
in der Statistik der Grundsicherung für Arbeit-
suchende ermittelt. 

 (4) unverändert 

(5) Soweit die Zahl der betreuten Kinder in 
Tageseinrichtungen und öffentlich geförderter 
Kindertagespflege, die Dauer der Betreuung 
sowie der Anteil der Kinder aus überwiegend 
nicht deutsch sprechenden Familien maßge-
bend ist, gelten die vom Statistischen Amt für 
Hamburg und Schleswig-Holstein in der Ju-
gendhilfestatistik veröffentlichten Zahlen. 

 (5) unverändert 

§ 32 
Festsetzung und Berichtigung 

der Schlüsselzuweisungen 

 § 32 
Festsetzung und Berichtigung 

der Schlüsselzuweisungen 

(1) Die Schlüsselzuweisungen werden durch 
das Innenministerium errechnet und festge-
setzt. Stellen sich nach der Festsetzung Un-
richtigkeiten heraus, sind diese zu berichtigen, 
wenn sie im Einzelfall bei den Schlüsselzu-
weisungen an die Gemeinden (§§ 5 bis 8) und 
bei den Schlüsselzuweisungen an die Zentra-
len Orte zum Ausgleich übergemeindlicher 
Aufgaben (§ 10) das Fünffache und bei den 
Schlüsselzuweisungen an die Kreise und 
kreisfreien Städte (§ 9) das Fünfundzwanzig-
fache des Grundbetrages für die Gemeinde-
schlüsselzuweisungen übersteigen. Einwen-
dungen gegen die Festsetzung müssen in-
nerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe 
beim Innenministerium eingegangen sein. Die 
Festsetzung kann eine längere Einwendungs-

 (1) Die Schlüsselzuweisungen werden durch 
das für Inneres zuständige Ministerium  
errechnet und festgesetzt. Stellen sich nach 
der Festsetzung Unrichtigkeiten heraus, sind 
diese zu berichtigen, wenn sie im Einzelfall bei 
den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden 
(§§ 5 bis 8) und bei den Schlüsselzuweisun-
gen an die Zentralen Orte zum Ausgleich 
übergemeindlicher Aufgaben (§ 10) das Fünf-
fache und bei den Schlüsselzuweisungen an 
die Kreise und kreisfreien Städte (§ 9) das 
Fünfundzwanzigfache des Grundbetrages für 
die Gemeindeschlüsselzuweisungen überstei-
gen. Einwendungen gegen die Festsetzung 
müssen innerhalb eines Monats nach der Be-
kanntgabe beim für Inneres zuständigen 
Ministerium eingegangen sein. Die Festset-
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frist vorsehen. Die Frist ist auch gewahrt, 
wenn die Einwendung einer kreisangehörigen 
Gemeinde innerhalb dieser Frist bei der Land-
rätin oder dem Landrat eingeht. Rechtsbehel-
fe gegen die Festsetzung haben keine auf-
schiebende Wirkung. Berichtigt das Statisti-
sche Amt für Hamburg und Schleswig-
Holstein im laufenden Finanzausgleichsjahr 
die einer Festsetzung zugrundeliegende Be-
völkerungsstatistik (§ 30), kann die Festset-
zung, auch wenn sie bereits unanfechtbar 
geworden ist, auf Antrag oder von Amts we-
gen berichtigt werden. 

zung kann eine längere Einwendungsfrist vor-
sehen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn die 
Einwendung einer kreisangehörigen Gemein-
de innerhalb dieser Frist bei der Landrätin 
oder dem Landrat eingeht. Rechtsbehelfe 
gegen die Festsetzung haben keine aufschie-
bende Wirkung. Berichtigt das Statistische 
Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein im 
laufenden Finanzausgleichsjahr die einer 
Festsetzung zugrundeliegende Bevölkerungs-
statistik (§ 30), kann die Festsetzung, auch 
wenn sie bereits unanfechtbar geworden ist, 
auf Antrag oder von Amts wegen berichtigt 
werden. 

(2) Der Mittelbedarf für Berichtigungen der 
Schlüsselzuweisungen ist durch Abrundung 
der Grundbeträge für die Schlüsselzuweisun-
gen an die Gemeinden und Kreise oder aus 
den Mitteln für Sonderbedarfszuweisungen zu 
decken. 

 (2) unverändert 

§ 33 
Auszahlung der Schlüsselzu-

weisungen 

 § 33 
Auszahlung der Schlüsselzu-

weisungen 

(1) Die Schlüsselzuweisungen nach § 4 Ab-
satz 1 sind in monatlichen Teilbeträgen am 
Schluss des Monats zu zahlen. 

  unverändert 

(2) Die Monatsbeträge der einzelnen Schlüs-
selzuweisungen sind jeweils auf volle Euro 
nach unten abzurunden. 

  

(3) Die Schlüsselzuweisungen an kreisange-
hörige Gemeinden werden dem Kreis zugelei-
tet. Dieser ist verpflichtet, die Schlüsselzuwei-
sungen unverzüglich an die Gemeinden wei-
terzuleiten. Er darf den der einzelnen Ge-
meinde zustehenden Betrag gegen Zahlungs-
verpflichtungen der Gemeinde nur aufrech-
nen, wenn es sich um fällige Kreisumlage 
oder sonstige gesetzliche Verpflichtungen 
handelt. 

  

Artikel 2 
Gesetz zur Änderung des Ge-

setzes zur Ausführung des 
Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch und des § 6 b Bundeskin-

dergeldgesetz 

 Artikel 2 
Gesetz zur Änderung des Ge-

setzes zur Ausführung des 
Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch und des § 6 b Bundeskin-

dergeldgesetz 

Das Gesetz zur Ausführung des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch und des § 6 b Bun-
deskindergeldgesetz (AG-SGB II/BKGG) vom 
27. Mai 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 146), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 

  unverändert 
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13. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 516), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 4 wird gestrichen.   

2. Die bisherigen §§ 5 bis 9 werden §§ 4 bis 
8. 

  

Artikel 3 
Gesetz zur Änderung der Ge-

meindeordnung für Schleswig-
Holstein 

 Artikel 3 
Gesetz zur Änderung der Ge-

meindeordnung für Schleswig-
Holstein 

Die Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22. Februar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 72), 
wird wie folgt geändert: 

  unverändert 

§ 3 a wird gestrichen.   

Artikel 4 
Gesetz zur Änderung der Krei-

sordnung für Schleswig-
Holstein 

 Artikel 4 
Gesetz zur Änderung der Krei-

sordnung für Schleswig-
Holstein 

Die Kreisordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 94), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22. Februar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 72), 
wird wie folgt geändert: 

  unverändert 

§ 3 a wird gestrichen.   

  Artikel 5 
Aufnahme von Krediten zur Ab-

lösung von Kassenkrediten 

  Abweichend von den §§ 85 oder 95 g der 
Gemeindeordnung (GO) dürfen Gemeinden 
und Kreise, die für die Jahre 2011 oder 
2012 Fehlbetragszuweisungen erhalten 
haben, Kredite zur Ablösung von Kassenk-
rediten bis zur Höhe des Bestandes an 
Kassenkrediten zum 31. Dezember 2014 
aufnehmen. Kassenkredite, die aufgrund 
der Regelung in Artikel 2 des Kommunal-
haushaltskonsolidierungsgesetz vom 
30. Dezember 2011 (GVOBl. S. 74) in Kredi-
te umgewandelt wurden, sind von diesem 
Betrag abzuziehen. Die Laufzeit der Kredite 
darf nicht über den 31. Dezember 2024 hin-
ausgehen. Die Festsetzung des Gesamtbe-
trages der Kredite zur Ablösung von Kas-
senkrediten ist gesondert in der Haus-
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haltssatzung oder in der Nachtragshaus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 
vorzunehmen; die §§ 85 Absatz 3 oder 95 g 
Absatz 3 gelten entsprechend. Die Kredite 
bedürfen abweichend von den §§ 85 oder 
95 g GO keiner Genehmigung. 

Artikel 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 Artikel 6 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt zum 1. Januar 2015 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Finanzausgleichs-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. März 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 76, 
zuletzt ber. S. 144), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 
2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 494), außer Kraft. 

 Dieses Gesetz tritt zum 1. Januar 2015 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Finanzausgleichs-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. März 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 76, 
zuletzt ber. S. 144), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 
2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 494), außer Kraft. 
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